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Kann der Bürger gegen Kampfgase 
geschützt werden? / Professor Dr_ Ing. Quasebart. 

Die Frage stellen, heißt sie rückhaltlos bejahen. 
Scbon die Tatsache, daß alle Staaten der Erde jedem 
ihrer Soldaten ein Gasschutzgerät geben. das ihm 
ebenso unentbehrlich ist wie das Gewehr, beweist, 
daß der Gasschutz einen Grad der Vollkommenheit 
erreicht hat, der alles weit übertrifft, was an Schutz. 
mitteln gegen andere Gefahren und Verletzun.gen 
geschaffen wurde. Kleine Länder würden ihre kär~: 
lichen Mittel für Rüstungszwecke sicberlich einer 
besseren Verwendung zuführen, wenn nicht die G as. 
maske als ein zuverlässiges und unbeclingt notwendi. 
ges Ausrüstungsmittel der Armee anzusehen wäre. 
Wie verhält es sich nun mit dem Schutz der Bevöl, 
kerung gegen giftige Gase? Da ist zunächst zu be. 
achten, daß der Weltkrieg, der durch die Mitarbeit 
von Hunderten der bedeutendsten Köpfe auf dem 
Gebiet der Chemie, Physik, PharmakoJo,gie und 
Atemphysiologie wirkungsvolle Kamp,fgase über die 
Fronten ausbreitete, die gleichen Gelehrten zwang, 
nach einem umfassenden Schutz für die eigenen 

Truppen mschau zu halten. Das Ergebnis dieier 
tausendfältigen Kriegsarbeit kommt heute der Gas, 
schutzgeräte bauenden Industrie für seine Friedens: 
und Kriegsaufgaben zugute. Und deshalb ist es 
falsch, von ungeahnten Möglicbkeiten zu reden. die 
die Zukunft bringen könnte durch Entwicklun~ 
neuer Giftgase, dem Abregnen von Todestau oder 
der Wolke tödlichen Nebels_ Das weite Gelände der 
Chemie ist im Kriege so ,gründlich gepflügt und ge, 
düngt worden, daß auch neue Methoden keine durch: 
greifende Änderung mehr bringen dürften, die grund .. 
sätzlicher Natur wären. W,enn auch entgegen den 
internationalen Verträ-gen der eine oder andere neue 
Giftstoff dem Kriegsarsenal eingefügt würde, so fällt 
er doch unter eine der Gruppen, ,gegen die ein neu. 
zeitliches Gasschutzgerät Schutz bietet. 
Man wird einwenden, daß eine Gasbereitschaft der 
Bürgerschaft große Geldmittel unnütz festlege. Ist 
es aber nicht ähnlicb mit allen anderen Rettungs, 
und Schutzmaßnahmen ? Tausende von Geldschrän. 



ken stehen in trotzif.!er Unbewef.!lichkeit an ihrem 
Platz,e, bereit, dem Angriff des Feuers und Ein~ 
brechers Widerstan.d zu leisten; wie gerinf.! aber 
dürfte der Prozentsatz der praktischen Erprobun~ 
sein. Kleinfeuerlöscher sind in allen Fabriken, Ge~ 
schäftsräumen und Eisenbahnwagen, selbst in man~ 
chen Privathäusern auf,gehängt. um dem Geistes~ 
gegenwärtigen die Möglichkeit zu geben, ausbrechen~ 
des Feuer im Keim zu ersticken. Jeder Besitzer 
eines solchen Feuerlöschers wird sich freuen, wenn 
er ihn nicht anzuwenden braucht; trotzdem bildet 
er ein selbstverständliches Requisit jedes gut bc~ 
hüteten Eigentums. Sollte es da ISO abwegig sein, an 
den Schutz gegen eine Gefahr zu denken, die uns 
im Ernstfalle durch einen skrupellosen Angr,eifer, 
der das Genfer Protokoll nicht achtet, mit ebenso 
großer Sicherheit bedroht, wie sie mit einfachen 
Mitteln zu bannen ist? 
Dabei ist der Preis einer Bürgermaske keineswef.!s 
unerschwinglich. Bei Massenerzcugunf.! ist es mög~ 
lieh, ein brauchbares Gerät zu einem Preise von 
etwa zehn Reichsmark zur Verfügung zu stellen. 
Um den Bfugergasschutz im Kriegsfalle wil'ksam 
werden zu lassen, ist es notwendig, im Frieden aUe 
Vorbereitungen zu treffen, die eine genüj:!ende An~ 
zahl von Geräten sicherstellen und die Bürgerschaft 
mit der Benutzunf.! der Schutzmittel vertraut machen. 
Die Bereitstellung ist eine Fraf.!e von Geld und Orga~ 
nisation. Kann der Staat mit Geld nicht helfen und 
stellt er nur seine Verwaltungsapparate zur Ver
füdund so werden private Vereinigung,en nach dem 
V~rhlid anderer Staaten in der Lag,e sein, die Mittel 
zu beschaffen. Die gefährdeten Industrien aber 
sollten aus eigenem Fond zur Sicherung ihr.er Beleg~ 
schaft die erforderlichen Anschaffungen machen. 
Auch die Organisation stelle man sich nicht zu 
schwierig vor. Vergessen wir doch rocht, daß dei' 
nichtmilitärische Gasschutz sich in der N achkriegs
zeit in einer ungeahnten Weise entwickelt hat, so 
daß ein breites Fundament vorhanden ist, auf dem 
weiterg,ebaut werden kann. Von 102 deutschen Be
rufsfeuerwehren haben etwa 60 ihre Mannschaften 
mit GasmalSken ausgerüstet, und zwar durchw ef.! so, 
daß jeder Beamte sein eif.!enes Gerät besitzt. In Be~ 
rufs_ un.d freiwilligen Feuerwehren dürften heute 
schon 30000 Maskenträger ausgebildet sein. Wird 
dieser Grundsatz auf jede freiwillige Feuerwehr 
Deutsc.hlandlS übertragen, so würden, gleichmäßi~ 
über das ganze Land verstreut, etwa 1 800 000 Mas~ 
kenträger vorhanden sein, die durch ihr,e regelmäßi ~ 
gen übungen systematisch im Gebrauch von Gas~ 
schutzg.eräten unterrichtet werden können. . 
Die Gasanstalten, Hochofenwer!ke und KokereIen, 
deren Beamte und Arbeiter ständif.! von dem hoch ~ 
giftigen Kohlenoxyd des LeuchtgalSes bedro~t sind, 
haben ihren Leuten in den letzten Jahren In dem 
Degea_CO_Filter einen sicheren Schutz f.!egen diesen 
heimtückischen Feind geben können. Durch diese 
Maßnahmen sind in fast allen Städten f.!erade an den~ 
j.enigen Stellen, die einem Fliegerangriff besonders 
ausgesetzt sind, Zellen für den Gasschutz ,f.!ebildet 
worden. Von dem Umfang dieser Gasschutztätig~ 
keit kann man sich ein Bild machen, wenn man hört, 
daß von derartigen Kohlenoxydfiltern in den letzten 
4 Jahren über 20 000 Stück beschafft und 400000 
Arbeitsstunden damit verrichtet wurden. 
Nicht minder wichtig ist die Weite Verbr,eitung der 
Geräte in der chemischen Industrie, die ohne Gas
schutzorganisation undenkbar geworden ist. Unter
nehmer, Arbeiter, Berufsgenossenschaften und Ge~ 
werbeaufsichten haben hier wie auch in anderen In ~ 
dustri.ezweigen ein großes soziales Werk vollbra.cht 
und die desundheitliche Schädigung der Arbelt,er 
durch Giftgase ganz erheblich heruntergedrückt. 
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Gaskatastrophen verschiedener Art haben auch 
weniger beteiligten Kreisen Veranlassung gegeben, 
der Gasschutzfrage ihre Aufmerksamkeit zuzuwen~ 
den. Als bei dem Phosgenausbruch in Hamburg 
auch Polizeibeamte in Mitleidenschaft ,gezogen wur~ 
den, hat der hamburgische Staat als erster in 
Deutschland die Ausrüstung seiner gefährdeten Be~ 
amten in die Wege geleitet, und ihm sind inzwischen 
eine Reihe anderer Länder gefolgt. 
Auch die Sanitätskolonnen aller Schattierunf.!en mit 
ihrem weitverilweigten und wohlorganisierten Netz 
von disziplinierten freiwilligen Mannschaften haben 
im letzten Jahre in erhöhtem Maße dem Gasschutz 
ihr Interesse zugewandt. Das deutsche Rote Kreuz 
hat in ,gleicher Weise wie die nationalen Rotkreuz ~ 
vel.'bände anderer Staaten und im Verfolg der Be~ 
schlüsse des Internationalen Roten Kr.euzes in Genf 
eine systematische Ausbildung der Sanitätskolonnen 
mit geeigneten Geräten in die Wege f.!eleitct, die auf 
die Bedürfnisse der Orte zugeschnitten sind, in denen 
die Kolonnen arbeiten. Denn es ist se1bstverständ~ 
lich, daß eine Kolonne in ländlicher Gef.!end, wo 
außer Leuchtgasvergiftungen ·und Bränden höchstens 
mit der Bergung von V.erunglückten aus Brunnen
schächten zu rechnen ist, nicht in der umfangreich,en 
Weise ausgerüstet wird, wie eine Mannsohaft im 
Ruhrgebiet, die, inmitten von hochgespannten Gasen 
und giftigen ,Flüssigkeiten aller Art lebend, aU diesen 
Gefahren Trotz bieten muß. 
Aber ,e i n e Forderung muß im Interesse des Ganzen 
gestellt werden, .daß alle Geräte auswechselbar sind, 
so daß der Pommer nicht nur das Gerät des Aache~ 
ners ohne weiteres benutzen kann, sondern daß auch 
Schutzfilter verschiedener Art in alle Masken ein~ 
g,ebaut werden können. Diese Forderung ist in 
Deutschland durch die verständnisvolle Zusammen~ 
arbeit der Geräte bauenden Firmen im wesentlichen 
~rfüIlt. per .,Normenausschuß f,ür Atmungsf.!eräte" 
Ist bemüht, heute noch bestehende kleine Unter~ 
sohiede zu beseitif.!en. 
Wie kann man nun die Atmungswege und AUf.!en, 
die am meisten gefährdeten Organe, schützen gegen 
alle die Gase, die im Frieden und womöglich im 
Kriegsfall trotz bestehender Verträge V erwendun.~ 
finden, die teils di,e Lunge .angreifen oder unerträf.!~ 
liche n Niesreiz bewirken oder die Augen schädigen'? 
Die Lösung ist in allen ILändern der Weit im wesent
lichen die gleiche. Man legt vor das Gesicht eine 
Maske, die vollkommen ~asdicht abschließen muß, 
Augengläser und .eine öffnung dem Munde gegen~ 
über besitzt, die mit einem das Giftf.!as absorbiere1'\~ 
den Filtermaterial geschlossen wird. Also zwei 
wesentliche Bestandteile: die Gasmaske und das 
Filter. Das Filter besteht aus einer Blechbüoose und 
ist mit verschieden.en Chemikalien .gefüIlt, die Schutz 
gegen alle vorkommenden und denkbaren Arten von 
Gas, Nebel und Rauch bieten. Diese Filterbüchse 
ist ein kleines Kunstwerk. Auf den Raum einer 
Tasse sind die Abwehrstoffe zusammen.gedränf.!t, 
welche die eindringenden Gifte unschädlich machen 
und nur der reinen Atmungsluft den Weg. frei,geben . 
Solange unverseuchte Luft f.!ea tmet wird. tritt die 
Filtermasse nicht in Tätigk,eit, so daß ein ängstlicher 
Geräteträg.er, der die Maske vorzeitid aufsetzt nicht 
zu befürchten braucht, daß sein Gerät vorzeitid ver
braucht wird. Ja. er kann die Maske Tag und Nacht 
tragen, ohne daß sie sich abnutzt; im AUdenblick der 
Gefahr wird sie stets ihren Dienst tun.'" Ewig hält 
ein solches Filter natürlich nicht, aber seine Er~ 
schöpfung erfolgt in der Art, daß der Moaslkenträger 
durch die ersten durchtretenden Spuren des Gift
stof~es, die auf Nase, Mund oder Augen ·einen Reiz 
ausiIben, gewarnt wird, und dann hat er reichlich 
Zeit, das Filter gegen ein anderes auszutauschen. 



Die Konzentration einer Gasverseuchung stelle man 
sich nicht zu hoch vor. Gase, die leichter sind als Luft, 
bilden keine nennenswerten Gefahren, da sie sofort 
hochsteigen, sich mit Luft vermengen und duroh die 
kleinste LuftbewegunQ so verdünnt werden, daß eine 
Gefährdun.!:! von Personen kaum zu befürchten ist. 
Als Kampfgase würde der Angreifer deshalb in der 
Regel nur solche wählen, die schwerer als Luft sind. 
Das bedeutet aber, daß sie sich am Boden entJ.an .~ 
bewegen und höhere Stookwerke nioht gefährden. 
Immerhin sollte der sorgsame Bürger im Ernstfall ~ 
stets eine Gasmaske bereit haben. 
Die Gasmaske selbst soll den Träger möglichst 
wenig behindern in der Sicht, der Atmung und der 

Hautausdünstund Forderunden, die im Rahmen des 
MÖdlichen crfüllt sind. I~ Bedarfsfalle muß die 
M~ke mit einem Handdriff auch von ungeübten 
Personen aufgesetzt werden können; bei der Bür. 
germaske genügen deshalb einfaeherc. Halt~vor. 
riehtungcn als bei einer Heeresmaske, bel dcr dIe e:. 
forderliche Kampfbetätigung des Trägers komph. 
ziertere Konstruktionen erfordern. 
Immer wieder hört man, es sei unmöglich, Masken 
für die Bürgerschaft bereitzuhalten, weil die Kopf. 
formen 50 versehiedcn seien und sich dauernd än. 
derten, so daß ein und dieselbc Maske sich nicht 
für alle Menschen eignc. Auch diese Befürchtung 
ist weit übertrieben. Kommt doch die Reichswehr, 
welche Leute aller Stämme mit den unterschied. 
liohsten Kopfformen umfaßt, mit 3 Maskengrößen 
aus, wobei notfalls die Mitteigröße für nahezu alle 
Mannschaften ausreichen wi.irde. Der Soldat stellt 

an seine Maske ganz besondere Anforderungen: Er 
muß im Liegen schießen können, in engen Unter. 
s~änden und auf dunklen, holprigen Wegen klare 
SIcht nach oben und unten haben, seitlichen Ge. 
fahren begegnen und stundenlang andauernde, 
schwerste Arbeit leisten. Die Heeresmaske muß 
also so tadellos angepaßt sein, daß alle diese For. 
derungen erfüllt werden. Ganz anders bei der Maske 
des Bürgers, der eine solche nur zur Flucht oder zum 
Aufsuchen gasdichter Schutzräume beim Durch. 
schreiten gasvergifteter Zonen aufsetzt. Ein e 
K 0 p f g r Ö ß e für Erwachsene dürfte wohl de. 
nügen, aber selbst die Bereit<>tellund von drei oder 
mehreren Größen ist eine lösbare'~ Aufgabe, denn 

Drei Maskengrößen für die ganze Familie. 

auch die Kragen und Hüte sind noch nioht so de. 
normt, daß c'ine Type und Größe für die gesa~te 
Herrenwelt ausreicht. 
Wie steht es nun mit dem Schutz der Kinder? 
Säuglinge und kleine Kinder müssen, soweit sie nicht 
vorzeitig aus den besonders gefährdeten Gebieten 
entfern t werden konnten, in Sammelschutzräumen 
untcrgebracht werden, die mit Großfilteranlagen ver. 
sehen sind. Es würde zu weit führen, eine Bcschrci. 
bung der konstruktiven Ausgestaltung derartiger 
Räume zu geben. ur soviel kann hier Qcsagt wer. 
den, daß es technisch möglich und erprobt ist, der. 
artige Säle zu schaffen, die vollkommenen Schutz 
gegen Giftgasschwaden bieten. Etwa vom zehnten 
Lebensjahre an können Kinder ohne Bedenken mit 
Masken ausgerüstet werden; die kleinste Größe 
wird für sie ausreichen. Wie das Kind in den zu 
weiten Anzug, den die sparsame Mutter ihrem 
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Sprößling kauft, hineinwächst, so daß die bis zu den 
Fingerspitzen reichenden Ärmel zum Schluß kaum 
noch die Ellbogen bedecken, so kann auch die 
G asmaske einer bestimmten Größe während des 
Kopfwachstums getragen werden, ohne daß die Gas~ 
dichtigkeit leidet. Die Augengläser s tehen zwar 
nicht immer senkrecht vor den Augen und ähnlich e 
Fehler lassen den Maskenträger weniger vollkommen 
erscheinen, a,ber das s tört ebensowenig den G e~ 
brauohszweck wie der Anzug, der auf Zuwachs ge~ 
kauft wurde. 

otwendig für den Zivilgasschutz ist schließlich die 
Herausgabe e-iner kurzen, eindeutigen Gebrauchsan ~ 

Industrieller Luftschutz 

weisung, die in bestimmten Zeitabschnitten in Erin. 
nerung gebracht wird und etwaige N euerungen 
berücksichtigt. 

Wie das Kind lernen muß, seine Kleider selbst an~ 
zuziehen, der Autofahrer, seinen W agen zu steuern, 
so sollte auch jeder Bürger wenigstens einmal im 
Leben, besser aber einmal 'im Jahre, e ine G asmaske 
im G asraum verpassen, um ihre Schutzwirkung zu 
erproben, ihre wesentlichsten T eil e kenn enzulern en 
und, las t not least, die unberechtigte Scheu vor di e~ 
sem ncuen Kleidungsstück des zwanzlgRten Jahr~ 
hunderts zu verlieren. 

A. von D Ü r i n g , Abteilungsleiter im Reichsverband der Deutschen Industrie 

Wie bekannt, lieg,en - abgesehen von stark v er~ 
alteten Erfahrungen aus dem W eltkriege - zurzeit 
brauchbaro Unterlagen über die Auswirkungen 
eines neuzeitlichen Luftangriffs auf moderne Indu ~ 
strieanlagen nich t vor. D arüber hinaus läßt sich die 
Ent,wioklung des Flugzeugs und seiner Angriffs~ 
mittel sowie die Beschaffenheit industri eller W erke 
und die Psyche der Belegschaft im Augenblick eines 
vielleicht erst in mehreren Jahrzehnten ausbrechen ~ 
den Krieges auch nioht annähernd übersehen ; diese 
Lage müssen die jetzt einsetzenden industriellen 
Luftschutzarbeiten berücksichtigen ; mit einer erheb~ 
lichen Entwicklung der Erstrnaßnahmen auf Grund 
zun ehmender Erfahrung ist zu rechnen. 
Industrielle Anlagen werden mit eines der Haupt~ 
ziele des Luftangriffs sein; abgesehen von der Zer~ 
störung der Produktionsstätten krie~~ und l ebens~ 
wichtiger W aren wird durch ausgiebige Bewerfung 
eng besiedelter Industriegebiete neben der sach~ 
li chen Wirkung eine Ersohütterung der moralischen 
Widerstandskraft der Belegschaft angestrebt wer~ 
den. Außerdem müssen Werke, die in unmittelbarer 

ähe wichtiger Anlagen, wie militärischer Befesti; 
gungen, EiseUJbahnknotenpunkte, für den Verkehr 
notwendiger Brücken, großer T elephonzentralen, 
G a& und Elektrizitätswerke usw. , liegen, die A'lI s~ 
wirkung der auf diese Bauten gerichteten Angriffe 
berüoksichtigen. 
Fcrner ist die geographische Lage der Werke von 
Bedeutung, da auch in Zukunft das seinen Brenn ~ 
stoff mit sich führende Flugzeug stets einen be~ 
grenzten Aktionsradius haben wird. - Während 
aber beispielsweise in Großbritannien die schottische 
Industrie und bei einer mitteleuropäischen Ausein ~ 
andersetzung in Frankreich die südfranzösischen 
Produktionsstätten, in Italien die im Süden lie.gen ~ 
den Werke zurzeit kaum bedroht erschein en, muß 
schon unter Berücksichtigung der heutigen Reich ~ 
weite der Bomber das gesamte Reichsgebiet des im 
Westen an Frankreich, im Osten und Südosten an 
Polen und die Tschechoslowakei angrenzenden 
Deutschlands als bedroht behandelt werden. 
Welche Einzelfirmen schließlich durch ein en Luft~ 
angriff besonders gefährdet sind und daher für 
Luftschutzarbeiten vor allem in Betracht kommen , 
muß im Rahmen des Vorstehenden von Fall zu Fall 
entschieden werden. Ein dem Angreifer bekanntes, 
an einer H auptverbindungsstrecke liegendes oder in 
bzw. bei ein er Großstadt angelegtes, mehrere tau. 
send Arbeiter beschäftigendes W erk, welch es un ~ 
mittelbares Kriegsmaterial herstellt, wird selbstver~ 
ständlich erheblich mehr bedroht sein als eine 
Zuckerfabrik, wd che sich vereinzelt in rein land~ 
wirtschaftli cher Gegend befindet. 
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Außerdem werden die Luftschutzarbeiten selbstver~ 
ständlich b eeinflußt werden durch die Art der zu 
erwartenden Bedrohung. Eine besondere T aktik für 
den ,Luftangriff auf Industriewerke soheint noch 
nicht zu bestehen; man muß also mit jeder Mög~ 
lichkeit rechnen, d. h. mit Tag~ und N achtangriff, 
mit der Wirkung einzeln er Flugzeuge, mit einmali.ger 
G eschwadertätigkeit, aber auch mit über längere 
Zeit fortdauernden Bombenwürfen; dabei sind Gas~, 
Brisanz. und Brandbomben jeder Art in Betracht 
zu ziehen. 

Die Organisation und Durchführung des industri el ~ 
len Luftschutzes dürfte nioht einfach sem. 
Während unsere Nachbarstaaten unter Ausnutzun~ 
der Psyche des W eltkrieges seit mehr als zehn Jah. 
ren ihre Bevölkerung leicht zur freiwilligen Mitarbeit 
veranlaßten, können wir erst heute mit den Vor~ 
arbeiten beginnen. Als Folge dieser vielleicht nicht 
vermeidbaren V erzögerun.g im Verein mit der Aus. 
wirkung der heutigen Wirtschaftskrise muß damit 
ge rechnet werden, daß za,hlreiche der im schwersten 
Existenz. und Konkurrenzkampf befindlichen Fir ~ 
men sich - trotz grundsätzlicher An erkennung der 
Notwendigkeit des Luftschutzes - den ihnen dem ~ 
nächst zugehC'Tl den Anregungen des "R e ich s • 
v o r b a n d e s d e r D e u t s eh e n I n d 'list r i eU 

gegenüber zunächst abwartend verhalten, zum min~ 
desten solange sie eine neue vermeidbar,e Belastung 
fü rohten. 

Dieser - vor allem durch die heutige Notlage -
unbedingt begründeten Einstellung muß daduroh 
Rechnung getragen werden, daß stets von allen be~ 
teiligten Stellen die Freiwilligkeit der Mitarbeit jeder 
Einzelfirma unterstrichen wird ; von der H erausgabe 
polizeilicher und sonstiger V erordnungen, die sich 
auf Luftschutzarbeiten innerhalb des Werkes be. 
ziehen, muß Abstand genommen werden; auch ist 
größter W ert darauf zu legen, daß keine besonderen 
Kosten flir di e beteiligten Firmen entstehen . 
Selbstverständlich müssen die industriellen Spezial. 
arbeiten im engsten Einvern ehmen mit den beteilig. 
ten Behörden vor sich ,gehen . D emgemäß beab~ 
sichtigt der Reiohsverband der Deutschen Industrie, 
bei welchem ein besonderer Luftschutzausschuß ge. 
bildet wurde, unter H eranziehung der landschaft. 
lichen V erbänd e eine regionale Industrie.Luftschutz. 
Organisation zu sohaffen, deren Vertrauensleuten in 
enger V erbindung mit den zuständigen Beamten die 
örtliche Beratun i;! der Industriefirmen ihres Bezirks 
obliegt. Außerdem wird jedem interessierten Werk 
ein auf dem laufenden zu haltendes Merkblatt als 
Unterlage für die Durchführung der notwendigen 
Arbeiten zur V erfügung gestellt werden. 



Jedes Einzelwerk wi~d also in absehbarer Zeit im 
Besitz des vom Reiohsverband der Deutschen In. 
dustrie bearbeiteten Merkblattes sein; außerdem 
wird ein industrieller Vertrauensmann der Firma 
fur sachlichen Beratun~ und als Vertreter örtlicher 
Industrieller Wünsche den zuständigen Behörden 
gegenüber zur Verfügung stehen. 
Das Merk.blatt, welches zurzeit im Einvernehmen 
mit den Fachgruppen des Reichsverbandes bear. 
beitet wird, wird wahrscheinlich im organisatorischen 
Teil für alle Industrien den gleichen Wortlaut 
haben; wie weit Einzelvorschriften für gewisse Pro. 
duktionsarten besonders bearbeitet werden müssen, 
läßt sich im Augenblick noch nicht übersehen. -
Die Anregungen beschränken sich im übrigen auf 
grundsätzliche Momente; die Anpassung an den 
Einzelfall ist Sache jeder Werksleitung. In Betracht 
kommen vor allem nachfolgende Maßnahmen: 
Rechtzeiti~ ist ein f,leeignetes Mit.glied der Direktion 
des Einzelwerkes nebenamtlich mit der Vorberei. 
tung der Schutzarbeiten im Frieden und mit der 
Durchführung der notwendigen Maßnahmen im 
Ernstfalle zu betrauen. 
Fühlung ist zu halten mit dem Industrie.Vertrauens. 
mann, en,g zusammenzuarbeiten mit dem zustän. 
digen behördlichen Luftschutzausschuß; sicherzu. 
stellen sind die notwendigen Mitarbeiter im Werk 
Durchzuführen sind zunächst dic organisatorischen 
Maßnahmen; stehen später geni.igend Mittel zur 
Verfügung, so kann mit praktischen Arbeiten be. 
gonnen werden, wie der Herstellung von Zufluchts. 
räumen u. ä. 
Zu diesem Aufgabenkreis gehört auch die Unter. 
richtung und Ausbildung der Belegschaft; eine 
außerordentlich schwierige Aufga bc, deren 'Durch
führung stets von nicht immer leicht zu beurteilen. 
den örtlichen Verhältnissen zwingend beeinflußt 
werden dürfte. 
Wichtig ist außcrdem, daß in jedem Werk eine Art 

Luftsohutz~Befeh1sstclle ge. 
schaffen wird, welche über 
die notwendigen tech. 
nischen N achrichtenrnittel 
für die Leitung der Werks. 
Luftabwehr verfügt. 

Da die Behörde den Beob. 
achtungsdienst durchführt, 
durch welchen das Heran. 
kommen feindlicher Flicger 
festgestellt und bedrohte 
Anlagen gewarnt werden, 
muß die Flugabwehrleitung 
des Werkes mit der zu
ständigen Luftschutz.Warn. 
zentrale in engster Verbin. 
dung stehen. Eine unmit. 
tel bare Leitung zwi chen 
beiden Stellen ist zum min. 
desten für den Ernstfall 
anzustreben. 
Unbedingto Klarheit hat zu 
herrschen über die Bedeu. 
tung der einzelnen Mittei. 
lungen der Luftschutzwarn
zentrale; es dürfte sich 
empfehlen, wenn im Ge. 
fahren fall wenigstens auf 
der Werksabwehrzentrale 
eine übersicht über die Be. 
deutung der Ansagen der 

Degea.Maske im Trage. Luftschutz - Warnzentrale 
behälter aus Pappenguß. aus.!~ehändif,lt ist. 

Bürgermaske im Karton. Maske sichtbar. Leichtverständ. 
liehe Aufschriften. 

Die auf Grund der Oricnticrung der Luftschutz
Warnzcntrale notwendig werdenden Maßnahmen 
können nur dann vor dem bald zu erwartenden Ein. 
treffen feindlicher Flieger durchgeführt werden, 
wenn die entsprechenden Vorbereitungen recht. 
zeitig gctroffen wurden. - Neben dem Schutz von 
Anlagen und J3elcgschaft muß dabei berücksichtigt 
werden, daß jede Arbeitsunterbrechund für die Pro
duktion außerordcntlich abträglich ist 

Maßgebend für die Maßnahmen jedes einzelnen 
Werkes sind die örtlichen Verhältnisse' trotzdem 
können wohl stets zwei Hauptmome~te unter. 
schieden werden: 

a) Auf die Meldung "L u f t g e f a h rU werden die 
den Werksalarm vorbereitenden Maßnahmen in die 
Wege geleitet, deren Durchführung eine gewisse 
Zeit in Anspruch nimmt, wie 

Unterrichtung einer Reihe VOn Werksbehörden, 
Besetzung gewi ser Stationen, 
Vorsorge für plötzliches Abstellen von Dampf
Gas. und Lichtleitungen usw., ' 
Vorbereitung der Unterbrechung diffiziler Pro. 
duktionsvor,gänge, 
Fah~bereitschaft sämtlicher Kraftwagen, 
Ferhgmachen der verställkten Wel"lksfeuerwehr 
Vorläufige Benachrichtigung der für Arbeits; 
trupps bestimmten Leute 
Vorbereitung der Tarnu~g bei Tage, der Ab
blendung bei Nacht. 

b) Geht dann die Meldung "F I i e ger a la r m" ein 
so begibt sich die Belegschaft schleunidst in die vor; 
b.creiteten chutzräume; die Arbeitstr~pps sammeln 
SIch an den vorher bezeichneten Stellen usw. 
Soweit angängig werden sämtliche Werkszentralen 
und Dampfkessel, die elektrischen Stationen die 
G~zentrale usw. s!illf,lelegt; ferner sind die H~upt_ 
schIeber und VentIle des Rohrnetzes zu schließen 
(totes Rohrnetz) bis auf die Feuerlöscheinrichtunden ... usw. 

Bei. Dunkelheit sind stets im Rahmen der allge. 
memen Abdun~elun~ die Fabrikräume abzublenden; 
o~ am Tage em.~ Vernebelung vorgenommen wird, 
hang~. naturgemaß von einer ganzen Reihe vorher 
zu klarender Momente ab. 
c) Auf "F I i e ger a 1 arm vor übe r" tritt der 
dem Stichwort "Luftgefahr" entsprechende vorher 
geschilderte Zustand wieder ein. ' 
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d) Schließlich kann auf das Stichwort .. L u f t ~ 
g e f a h r vor übe r" das Werk seine normale 
Tätigkeit wieder aufnehmen. Wie dies im einzelnen 
geschieht, hängt von der Wirkung des Luftangriffs 
ab. 
Im Interesse der schnellen Wiederaufnahme der 
Produktion empfiehlt es sich, in jedem W er~ ein~ 
gehend zu prüfen, welche Folgen ein Luftangriff 
haben kann, und wie auf "Luftgefahr vorüber" die 
eingetretenen Schäden in geeigneter Weise behoben 
werden können. 
Die Warnung der Gesamtlage muß, schon um recht. 
zeitig zu erfolgen, möglichst von einer Zentrale, der 
LuftabwehuBefehlsstelle des Werkes, aus durch~ 
geführt werden. Entsprechende Vorbereitungen im 
Frieden werden nötig sein; unter Umständen wird 
die Einrichtung eines besonderen Wel'ksalarmnetzes 
gefordcrt werden müssen. - Außerdem sind die 
notwendigen akustischen (Dampfsirenen, Rundfunk~ 
lautsprecher, Lautschal1sender usw.) und optischen 
(oBlendscheiben, Drehscheinwerfer usw.) Alarm~ 
apparate rechtzeitig bereitzustellen. - Auch bedarf 
die Alarmierung der in großen Hallen oder in 
Außenbetrieben verwendeten Personen unter Um~ 
ständen besonderer Vorbereitung. 
Ferner muß der Möglichkeit Rechnung getragen 
werden, daß im Gefahrenmoment die Kraftquelle 
abgestellt oder die Leitung zerstört wird. Für solche 
Fälle ist, wenn irgend angängig, eine unabhängige 
Kraftquelle mit einem Notleitungsnetz vorzusehen, 
damit die für die Abwehrmaßna,hmen des Werkes 
auch während des Angriffs überaus wichtige Nach~ 
richtenübermittlung unter allen Umständen ge. 
sichert bleibt. Versagen schließlich auf Grund der 
feindlichen Einwirkung sämtliche Leitungen, so müs
sen Läufer und Radfahrer zur Weitergabe von Mel~ 
dungen innerhalb des Betriebes zur Verfügung 
stehen; außerdem sind umgehend besondere Trupps 
zur Wiederherstellung der notwendigen Anlagen 
einzusetzen. 
Im Frieden bedarf insbesondere der Zeitpunkt der 
Beteiligung von Arbeitern und Angestellten an den 
Luftschutzvorbereitungsmaßnahmen eingehender Er
wägungen; im Ernstfall ist die Sorge für die Beleg~ 
schaft eine der Hauptaufgaben; neben dem Schutz 
gegen die Wirkung der Luftangriffe ist die Vorbeu~ 
gung von Paniken besonders wichtig. 
Jeder Angestellte und Arbeiter muß daher über 
sein Benehmen vor, während und nach einem Luft~ 
angriff im einzelnen unterrichtet sein, so daß Zwei~ 
Fe!, was zu geschehen hat, so weit wie möglioh aus~ 
geschlossen sind. 
Der Hauptteil der Belegsch~ft ist - wenn irgend 
angängig - in gas~ und splittersicheren Untertrete~ 
räumen unterzubringen; gewisse Spezialarbeiten, 
insbesondcre die Bedienung einzelner Maschinen, 
müssen an den Arbeitsplätzen ausharren; außerdem 
sind eine ganze Reihe von Arbeitstrupps an geeig~ 
neten Plätzen möglichst gesichert bereitzustellen. 
Die Wer k s pol i z ei - unter der Leitung eines 
Obel'beamten - hat die Ordnung im Werk, ins~ 
besondere die Durchführung der Luftsohutzanord ~ 
nungen durch die Belegschaft, zu überwachen. 
Die Wer k s f eu e r weh r ist von besonderer Be~ 
deutung, da nach heutiger Auffassung bei einem 
Luftangriff die Brandgefahr vor allem groß ist; Per~ 
sonal und Material müssen verstärkt werden kön
nen, um der Abwehrleitung die Möglichkeit zu ge~ 
ben, mehrere Brände gleichzeitig zu bekämpfen. 
Untcr Umständen kann ein Abkommen mit der 
kommunalen Feuerwehr im Interesse gegenseitiger 
Unterstützung am Platze sein. - T ru pp s für 
S p e z i al z w eck e, wie Rohrtrupps zur Wieder. 
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herstelIun,g zerstörter Rohrleitungen oder be ondere 
Trupps mit chemischen Löschmitteln und schließ
lich E n t gi f tun g s t r u p p s sind vorzusehen. 
San i t ä t s t r u p p s müssen in genügender Anzahl 
mit entsprechender Ausrüstung zum selbständigen 
Eingreifen bereitstehen. 
Re par a tu r _ (Schlosser, Elektriker usw.) , Bau ~ 
(Maurer, Dachdecker usw.) und R ä u m u n g s _ 
t r u p p s sind für Wiederherstellungsarbeiten vor~ 
zusehen. Ihr Eingreifen erfolgt selbständig. Verstär. 
kungsmannschaften aus den restliohen Leuten der 
Reparaturwerkstätten sind für den Notfall bereit
zustellen. 
Die Ausrüstung muß dem Zweck des Spezialtrupps 
entsprechen. 
Alle Trupps müssen, wenn irgend möglich, mit Gas~ 
schutzmitteln ausgerüstet sein. Unbedingt notwendig 
sind Gasmasken für die Mannschaften der Feuer
wehr sowie der Sanitäts~ und Entgiftungstrupps. 
Außerdem müssen Sanitätstrupps mit Tragbahren 
und Verbandzeug -in genügender Menge, Rettungs~ 
trupps mit Sauerstoffgeräten, Bautrupps mit Hand
werkszeug und Baumaterial (Rundhölzer usw.), 
Räumungstrupps neben Hackcn und Sägen usw. 
mit Transportgeräten, Seilen, Hebezeugen usw. ver~ 
sehen sein. 
Im Rahmen der Unterrichtung der Gesamtbeleg
schaft ist die rcchtzeitige Zusammenstellung und 
Ausbildung der Arbeitstrupps vor allem von Bedeu
tung. ur ausgesuchte Leute ind brauchbar, welohe 
die ihrem Trupp entsprechenden Spezialkenntnisse 
beherrschen müssen und - eventuell unter Benut
zung vorhandener kommunaler Lehreinrichtungen 
- im Gasschutzdienst ausgebildet sind. 
Erwünscht ist es, gefährdete Werke rechtzeitig der 
Sicht der feindlichen Flugzeuge zu entziehen. 
Nachts wird dieser Forderung durch Abdunkelung 
entsprochen, welche in enger Zusammenarbeit mit 
den Ortsbehörden mit der allgemeinen Abblendung 
in Einklang zu bringen ist; je größer die Anlage, 
um so schwieriger sind die Vorbereitungen, da vor 
allem schnell gehandelt werden muß. Erleiohtert 
wird dia Durchführung der Verdunkelung durch 
Verkleiden der Fenster, sei es durch einen dunklen 
Anstrich oder durch Verwendung von Vorhängen 
aus lichtsicheren Stoffen. - Andererseits muß der 
Verkehr im Werk durch Anbringung von Not~ 
beleuchtung stets sichergestellt sein, über deren 
Lage die Belegschaft zu unterrichten ist. 
Entsprechende Schutzmaßnahmen bei Tage sind 
heute noch nicht möglich. 
Das einzig bekannte, wirklich durchschlagende Mit~ 
tel, bei Helligkeit die Sicht des angreifenden Fliegers 
zu be chränken, ist die Vernebelung. Leider ist aber 
die Entwicklun~ dieser Abwehrwaffe heute noch 
nicht genügend weit fortgesohritten, um ihre Ver~ 
wendung in größerem Maßstabe durch die Industrie 
zu ermöglichen. 
Auch die sonstige Tarnung größerer Werke oder 
der Bau von Schein anlagen wird nur selten zum 
mindesten einen aufmerksamen Gegner täuschen. 
Diese s Bewußtsein der Schutzlosig 
keit der am Tage im allgemeinen weit ~ 
hin sie h t bar e n heu t i ge n Pro d u k t ion s~ 
stätten sollte notgedrungen zu der 
überlegung führen, daß jedenfalls in 
Zukunft der Luftschutz bereits beim 
Bau von Neuanlagen - selbstver~ 
ständlich im Rahmen der wirtschafb 
lichen Möglichkeiten - berücksich . 
ti g t wir d. 
Erwünscht ist vor allem eine Dezentralisation der 
Gesamtanlage, um die Wirkung der Bomben auf 



das geringst mögliche Maß herabzusetzen. Weiter 
ist zu prüfen, welche für die Produktion wichtigen 
Teile der hlbrik - wie Maschinen, elektrische 
Schaltanlagen usw. - vOr allem geschützt werden 
müssen. Sind entsprechende Maßnahmen im Augen~ 
blick nicht möglich, so sollte wenigstens die spätere 
Anlage von behelfsmäßigen Schutzwändcn aus Sand. 
säcken oder ähnlichem Material usw. vorbereitet 
werden. 
Der zurzeit hoch einzuschätzenden Wirkung der 
Brandbomben ist - wenn irgend angängig - durch 
eine Spezialkonstruktion des Daches oder durch An: 
wendung chwer brenn baren Materials an gefähr: 
deten Stellen Rechnung zu 
tragen. Unter Umständen 
kann es möglich sein, etze 
unterhalb des Daches zum 
Schutz gcgen durchsohla: 
gende Bomben auszuspan~ 
nen. Auch die Anlage 
eines Notleitungsnetzes mit 
unabhängiger Stromquell e 
ist vorzubereiten für den 
Fall, daß die eigentliche 
Krclftquelle aus irgendeinem 
Grunde ausfällt. 
Sehr viel schwieriger ist 
die Durchführung der er: 
wünschten Schutzbauten in 
vorhandenen Gebäuden. In 
Betraoht kommen unter 
anderem nachfolgende Ar: 
beitcn: 
Einrichtung von ,gas: und 
splittersicheren Zufluchts: 
räumen für die Belegschaft, 
Verstärkung der Decken 
und einzelner Außenwände 
zum Schutz der wichtig: 
sten Anlagen der Fabrik, 

überdeckung besonders 
wichtiger Rohrleitungen 
usw. 

Augenblick mit der besondere Kosten nicht verur~ 
sachenden Abwehrorganisation des Einzelwerks be
gnügen. Der Leiter der Luftschutzarbeiten im Werk 
kann dieser ersten Aufgabe durch Bearbeitung von 
Merkblättern gerecht werden, die zu behandeln 
hätten: 

Verbindung der Werkwarnstelle mit der be: 
hördlichen Luftschutzwarnzentrale, 
Durchführung des Werksalarms, 
Grundsätze über Verwendung der Belegschaft, 
Arbeitstrupps (Polizei, Feuerwehr, Entgiftung, 
Sanitätswesen, Reparatur, Bau, Räumung), 

Verdunkdung, 
Bau. und Materialfragen. 

Nioht nur interessant, son. 
dern auch bedeutun~voll 
ist schließlich der Gesichts. 
punkt, inwieweit durch 

Luftangriffe ,geschädigte 
Firmen Schadenersatzan. 
sprüche an den Staat ha. 
ben. Die zerstörten Werke 
werden in der Mehrzahl 
der Fällo nicht über die 
Mittel zur Wiedenherstel. 
lun~ ihrer Anlagen ver. 
fügen; der Staat, welcher 
aus erklärlichen Gründen 
ein untcr Umständen vi. 
tales Interesse am Wieder. 
aufbau hat, ist, ganz ab. 
gesehen von der Rechts. 
lage, möglicherweise schon 
aus Mangel ,an Mitteln 
nicht in der Lage, einzu. 
greifen. Es ist also unbe. 
dingt notwendig, bald zu 
erwägen, wie diese für 
heide Teile unerträgliche 
Lage vermieden werden 
kann1). 

Der Zeitpunkt des Aus: 
baus dürfte vor allem von 
Wirtschaftlichen und viel. 
leicht auch von außenpoli. 

Degea.Filter mit Nebelschutz, eingebaut in ventil. 
gesteuerte Maske. Ausführung für den Zivilschutz. 

Aus diesen Ausführungen 
dürfte hervorgehen, daß 
auch die Industrie in der 
überzeugung, daß ihre 
Werko Luftangriffen vor 

tischen Momenten bestimmt werden. Beispielsweise 
kann von einer Firma, die in einer Krisenzeit um 
ihre Existenz kämpft, nicht die Durchführung kost: 
spieliger Luftschutzarbeiten verlangt werden; es ge. 
nügt in Verhältnissen wie den heutigen, wenn nur 
die Leitung der für die Luftschutzarbeiten in Frage 
kommenden Firmen sich zunächst mit der besondere 
Kosten nicht verursachenden Organisation des 
Werkluftschutzes befaßt; in welchem Augenblick 
dann diese Vorbereitungen praktisch duroh,geführt 
werden, hängt zum Teil wieder von wirtschaf~lichen 
Erwägun~en, aber wohl auch von der politIschen 
Lage, nämlich dem Grad der augenblicklichen Be. 
drohung - ab. Selbstverständlich wird sich jede 
Firma darüber klar sein, daß erst im Augenblick 
der Kriegserklärung begonnene Arbeiten sehr häufig 
zwecklos sein werden. 

Faßt man das bisher Gesagte zusammen, so ergibt 
sich kurz Folgendes: 

Luftschutzarbeiten, auch der Industrie, sind not: 
wendig; ihre volle Durchführung stößt in der heu. 
tigen Zeit infolge mangelnder Mittel auf unüber. 
windliche Schwierigkeiten. Man muß sich daher im 

allem ausgesetzt sein werden, sioh der Durchfüh. 
rung des Luftschutzes nicht entziehen wird. 

I) Zu dieser vom Verfasser aufgeworfenen Frage be. 
merkt die Sc h r i f t 1 e i tun g folgendes: Der englische 
Generalmajor E. B. Ashmore, der im Weltkriege 1917 
Leiter des englischen Luftschutzes wurde, weist in seinem 
soeben in London erschienenen Buche "A i r D e f e n e e" 
darauf hin, daß die englische Regierung im Kriege eine 
staatliche Versicherung gegen Schäden durch Luftangriffe 
eingerichtet und aus diesem nternchmen 10898205 Pfund 
gewonnen habe. Anknüpfend an diesen Hinweis schlägt 
nun H. W. Hili im "J 0 u r n a 1 0 f t heR 0 y alU n i • 
ted Se r vi c eIn s t i tut ion" Band 75, Nr. 497 vor, 
diese Art der staatlichen Versicherung im Interesse eines 
schnelleren Ausbaues des englischen Luftschutzes wieder 
einzuführen. Eine verhältnismäßig niedrige Prämie, etwa 
5 Schilling für je 1000 Pfund, wäre für jedermann trag. 
bar. Das gesamte . durch die Versicherung eingehende 
Geld müßte auf den Ausbau des Luftschutzes verwendet 
werden. Der Luftschutz würde damit auf eine geschäft. 
liehe Grundlage gestellt; jene, die nicht versichert ge
wesen sind und dadurch den Luftschutz gewissermaßen 
beeinträchtigt haben, sollten bei etwaigen Schäden auch 
nichts erhalten. 
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Industrieschutz und Gewerbeaufsicht 
Ministerialrat Dr. Ing. Kr e m er, Referent fUr Unfallschutz und Gewerbehygiene im Preußischen 
Ministerium für Handel und Gewerbe. 

Zur Beleuchtung des Themas halten wir uns zu: 
nächst einmal die große Zahl der Betriebe vor 
Augen, die vom Luftschutz zu betreuen sind und 
bedenken wir, daß in Preußen allein 20346 oe: 
werbliche Betriebe mit mehr als 50 Arbeitn~h: 
mern und 135721 gewerbliche Betriebe mit 
5 bis 50 Arbeitnehmern gezählt werden so haben 
wir ein Bild von der mühse!ioen Klein'arbeit die 
zu leisten ist. Es ist deshalb erforderlich ' sich 
zur Durchführung des Schutzes der Industrie 
derj,enigen Behörden zu bedienen die mit deren 
Verhältnissen besonders vertraut' sind und die 
~ uf Grund ihrer eingehenden Kenntnis der gewerb: 
hchen Betriebe wertwolle Dienste für ,den Luftschutz 
leisten können. Ich denke hier insbesondere an die 
Beamten der staatlichen Gewerbeaufsicht. 
Die s t a a t I ich c G ewe r b e auf sie h t ist ur. 
sprünglich zum Schutze der in den Betrieben be. 
sehäftigten jugendlichen Arbeiter ins Leben oerufen 
worden. Uue Befugnis wur.de späterhin weit~r aus: 
gedehnt, und es wurde ihr alldemein der Schutz der 
gewerblichen Arbeiter gegen" Gefahren für Leben 
und Gesundheit übertragen. In Preußen ist die Ge: 
werbeaufsicht außerdem mit der Aufsicht über die 
~,ach § 16 der Gewerbeordnung genehmigungspflich. 
tIgen Anlagen beauftragt, das heißt ,also mit der Auf. 
sicht über diejenigen Anlagen, die durch die örtliche 
La ,~e oder die Beschaffenheit der Betriebsstätte er. 
h~b1iche Nachteile, Gefahren oder Belästigungen für 
dIe Nachbarschaft hervorrufen können. Ihre Auf. 
g,abe suchen die G ewerbeaufsichtsbeamten vornehm. 
lieh durch laufend wiederkehrende Betriebsbesichti. 
g:mgen zu er,füllen, die ihnen eine eingehende Kennt: 
n15 der Betriebe, und zwar der Betriebsverfahren 
der baulichen Einrichtung und der verwendete~ 
Apparaturen und Maschinen vermitteln. Daneben 
gewinnen sie einen weitgehenden Einblick in die 'Be. 
~riebe bei der Prüfung der Genehmiounosoesuche 
für die erwähnten genehmigungspflichtfoen'" Anlaoen 
gemäß § 16 der Gewerbeordnung, bei der Prüf~ng 
der Baugesuche, die ihnen für alle Betriebe voroeleg't 
we.rden, bei der Prüfung der Gesuche um Gen~hmi: 
gung von Dampfkesseln sowie bei der Prüfung von 
~~lassungsgesuch~n von A.zetylenanlagen, von' Auf: 
zugen und von Mmeralölanlagen sowie bei der Aus: 
stellung von Sprengstofferlaubnisscheinen. Auf 
Grund dieser vielseitigen Kenntnis der industriellen 
Anlagen sind die Gewerbeaufsichtsbeamten aueh 
bisher schon zu Arbeiten herart0ezoden worden die 
nicht in ihrem eigentlichen Aufdab;nbereich l~oen 
so z, B. während des Weltkrieg; zur Begutacht~ng 
von Gesuche~ um Zurüokstellung und Beur1aubun ,q 
vom HeeresdIenst, zur Ausstellun\! von Freigabe: 
scheinen für Petroleum, Leder und andere Stoffe und 
ZUr Begutachtun,g der Einreihuno von Arbeitnehmern 
in die Gruppe der Schwer. u~nd Schwerstarbeiter 
zwecks Zuteilung besonderer Lebensmittelrationen. 
~,.5 liegt desha1b auf der Hand, sich auch zur Durch: 
fuhrung des industriellen Luftschutzes die Kenn tnisse 
der Gewerbeaufsichtsbeamten nutzbar zu machen. 
Dcsh'alb soll zunächst in aller Kürze eini\!es über die 
Organisation der Gewerbeaufsicht in Preußen ge: 
sagt werden. 
Die Z entralbehörde ist das Ministerium für Handel und 
Gewerbe, in dem eine besondere Unterabteilung für die 
Fragen der Gewerbeaufsicht besteht. Bei den Mittelbe. 
hörden werden die Aufgaben der Gewerbeaufsicht von 
Oberregierungs: und :gewerberäten (Regierungs: und Ge. 
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werberäten) wahrgcnommen, die zugleich Dezernenten 
(gewerbetechnische Räte) der Regierungspräsidcnten sind. 
Bei größeren Regierungen stehen ihnen ein oder zwei 
Hilfsarbeiter zur Verfügung. In der Ortsinstanz wird die 
Aufsicht von besonderen Gewerbeaufsichtsämtern durch. 
geführt ; bei i1men liegt der Schwerpunkt der Aufsicht. 
Größere Amter sind mit einem Gewerberat als Amts: 
vorstand, mit Gewerberäten und Gewerbeassessoren als 
Hilfsarbeitern und mit männlichen und weiblichen Ge. 
werbeoberkontrolleuren besetzt, wiihrend bei den kleineren 
Amtern zum Teil lediglich ein Gewerbcrat als Gewerbe. 
aufsichtsbeamter tätig ist, Die Amter sind über das ganze 
Staatsgebiet ,entspreche~d der Di~hte und dcr Bedeutung 
der gewerbhchen BetrIebe vertcllt. So weist z. B. der 
Regierungsbezirk Düsseldorf 13 Gewerbeaufsichtsämter 
mit 41 .. Beamten auf, während die Provinz Ostpreußen 
nur 7 Am~er mit 13 Beamten besitzt. Insgesamt sind in 
Preußen l.J4 Gewerbeaufsichtsämter vorhanden mit zu: 
sammen 168 Gewerberäten, 56 Gewerbeassessorcn, 43 Ge: 
werbereferendaren, 124 Gewerbeoberkontrolleuren, Außer: 
dem besteht in Preußen noch eine ärztliche Gewerbeauf. 
sicht, die durch 8 Gewerbemedizinalräte mit je einem 
Hilfsarbeiter ausgeübt wird. 

In welcher Weise könnte nun eine zweckmäßi,gc 
Zusammenarbeit mit der Gewerbeaufsicht bei der 
Durchführung des Luftschutzes erfolgen? Zunächst 
ein!1lal kann die Gewerbeaufsicht bei der E r f a s • 
s u n g derjenigen Betriebe mitwirken, die eines be. 
sonderen Schutws bedürfen; die Gewerbeaufsichts: 
ämter führen e in umfangreiches Kataster aller 
gewerblichen Betriebe, die fünf und mehr Ar. 
beiter beschäftigen. Aus diesen :KJatastern ist 
die Betriebsart, Betriebsgröße und die örtliche 
Lage der Betriebe genau ersichtlich, und ,es 
können hieraus z. oB. - soweit nicht schon 
die Ortskenntnis der Beamten ausreicht - zunächst 
alle Betriebe erfaßt werden, bei denen auf einem 
en~ begrenzten Raum eine große Anzahl von Arbeit. 
nehmern beschäftigt werden und für deren Unter. 
bringung im Gefahrf.alle besondere Vorkehrung ge: 
troffen werden muß. In frage kommen z. B. Groß. 
betriebe der Textilindustrie, der Konfektionsindu. 
s tri e, der Lebensmittelindustrie und der Metall. 
waren: und Kleineisenindustrie. Außerdem können 
die Gewerbeaufsichtsbeamten an Hand der Kataster 
auch Auskunft geben über räumlich eng zusammen: 
lie.gende Betriebe, die in ihrer Gesamtheit einen be. 
sonders zu schützenden Industriekomplex aus: 
machen. Weiterhin ist eine AufstellunJl derjenige~ 
Betriebe von Bedeutung, in denen achtschichten 
verfahren werden. Dies kann bekanntlich in der 

otwendigkeit begründet sein, den Betrieb ununter. 
brochen durchzuführen; die Einführung von Nacht. 
schichten ist aber auch von dem jeweiligen Be. 
schäftigungsgrade abhän,g'ig, so daß eine Auskunft 
des Gewerbeaufsichtsbeamten von Wichtigkeit ist. 
Von Bedeutung ist weiter die Erfassung der Be. 
triebe, dia durch ihre Eigenart selbst im Falle eines 
Luftangriffes, und zwar insbesondere eines Brisanz. 
oder Brandbombenangriffes, eine Gefahr für die Be. 
legschaft und die Allgemeinheit werden können. Zu 
denk~n ist hier zunächst an Großkesselanlagen, an 
chemische Fabriken, in denen giftige Gase - z. B. 
Chlor - gelagert werden, an l\1incralölläger, an grö. 
ßerc Azetylen,anlagen, an Sprengstoffabriken und 
Sprengstofflager, an Zellhornla,\!er und an Betriebe, 
in denen ander,e leicht entflammbare Stoffe in droßen 
Mengen aufbewahrt werden. D aneben muß eine 
Angabe der Betriebe erfolgen, deren AufrechterhaI. 
tung für die Versor,gung der Bevölkerung wichtig 



ist, z. B. Lebensmittelbetriebe (Meiereien, Mühlen, 
Brotfabriken, Wasserwerke) und Gas. und Elektri . 
zitätswerke. Ebenso wichti,g ist aber auch der Schutz 
der Betriebe, die als Schlüsselindustrien für die 
weiterverarbcitend e Industrie leben notwendi~ sind. 
Also schon allein bei dcr Aufstellun .~ eines Arbeits. 
plancs für dcn Industrieschutz zei,gt sich die Mög. 
lichkei t eincr wirksamen Hilfe durch die Gewerbe. 
aufsichtsbchördcn. 
Abcr auch bei der Dur eh f ü h run .g des Lu f t < 
sc hut z 0 s in dcn einzelnen industriellen Betrieben 
selbs t läßt sich die Täti~keit der Gewerbeaufsichts, 
beamtcn nutzbringend verwerten. Erwähnt wurde 
schon die Prüfung der Baugesuche für gewerbliche 
Anlagen. Hierbei ist Gelegenheit gegeben, dort, wo 
es wün chenswert erscheint, die Industrie über dÜ! 
Einrichtung von G aszufluchtsstätten zu beraten. Es 
läßt sich, wenn diese Anregung rechtzeitig ,gegeben 
wird, manches mit ge ringen Kosten einrichten. was 
n.ach Vollendung des Fabrikbaues nur unter Auf. 
wendung großer Mittel durchführbar ist. So könn, 
ten, um nur ein Beispiel herauszugreifen, bei dem 
Neubau von Fabriken Materialkeller für ungefähr. 
liche Stoffe ohne besondere Schwieri~keiten als Gas: 
zufluchtsstätten ausgestattet werden. Andercrseits 
kann der Gewerbeaufsichtsbeamte bci Prüfun,g der 
Baugesuche aber .auch darauf achten, daß ,giftige und 
feuergefährlich e Stoffe nicht so ,gelagert werden, d aß 
sie womöglich die Gaszufluchtstätten bzw. die Zu' 
gangswege zu ihnen gefährden können, wobei z. B. 
an die immer stärkere V erwendung find enden 
Ammoniakkühlanlagen erinnert werden soll. Gleich. 
artige Anrcgungen werden die Gewerbeaufsichts. 
beamten natürlioh auch für bestehende Anlagen er; 
teilen können. 
Auch bezüglich der Ein r ich tun g d e r Gas . 
z u f lu c ht s s t ä t t e n können wichtige Finger. 
zeige ,gegeben we rden. Die in vielen Betrie. 
ben zur V erfügung stehende Preßluft kann, 
- falls sie aus Vorratsbehältern oder aber 
aus genügender Höhe entnommen wird und 
somit frei von giftigen Gasen i t - zur Belüftung 
der Zufluchtsstätten und zur Erzcugung eines ~erin. 
gcn Überdrucks in diesen Räumen dienen. In be. 
schränktem Maße kommt auch die Anwendung von 
komprimiertem Sauerstoff oder von flüssiger Luft in 
Frage, dic in manchen Betrieben vorhanden ist. 
(Lindes Eismaschinen.) Diese Anlagen zu erfassen, 
damit sie dem Luftschutz nutzbar gemacht werden 
können, dürfte mit Hilfe der Gewerbeaufsichtsbeam. 
ten leicht durchführbar sein. 
Im gleichen Maße wie bei den Maßnahmen zum 
Schutze der Gesamtbelegschaft können die Ge. 
werbeaufsichtsbeamten auch bei der Dur c h. 
f ü h run g des G as s eh u tz es des .ein zeln~!l 
Belegschaftsmitgliedes mitwirken. ~ahlr~lche gro. 
ßere Betriebe haben heute bereIts eInen um· 
fa'ngreichen Schutz gegen gewerbliche Vergif. 
tungen durchgeführt; die Fabrikfeuerwehr, be. 
sondere Rettungskolonnen und besonders .. ge. 
fährd ete Arbeitsposten sind mit Gasschutzgerat~n 
ausderüstet und können auch bei einem Luftangnff 
gut; Dicnstc leisten. Bei anderen Betrieben sind die 
Verhältnisse jedoch wcnigcr günsti,g. Hier können 
die Gewerbeaufsichtsbeamten durch eine laufende 
Beratund einwirken Aber auch, wo Gasschutzgeräte 
vorhand~n sind, bedarf es - soweit nicht in Groß. 
betriebcn eine dauernde Pflege der G eräte ein ~e. 
richtet ist - einer laufe nden Beratun~. Es ist er< 
s taunlich in welchem Zustande sich manchmal die 
Gassohutzderäte befinden, und es scheint so, als ob 
schon das Vorhandensein der Maske allein einen hin. 
reich enden Schutz im Gehhrfall e gewährleisten sol!. 

Um zur Durchführung des gewerblichen Gasschutzes 
eine laufende Kontrolle mö,glichst vieler Betriebe 
sicherzustellen, werden auf Veranlassung des H an: 
delsministeriurns bei der Deutsc'hen Gas.Glühlioht. 
Auer.Gesellschaft laufend Gasschutzkurse für Ge. 
werbeaufsichtsbeamte abgehaltcn, an denen bisher 
sämtliche Gewcrbeauf ichtsbeamte der Provinz 
Brandcnburg und von Berlin und alle in der Aus. 
bildung befindlichen Beamten teilgenommen haben. 
Es ist beabsichtigt , in absehbarer Zeit mö~lichst 
viclc Bcamte einen derartigen Lchrgan,g durchlaufen 
zu lassen. 
Die Hilfe der Gewerbeaufsichtsbeamten wird auc:! 
bei dcr Kontrolle darüber nicht zu entbehren sein, 
ob ich wirklioh nur wirksame Gasschutzmittel im Ge. 
brauch befinden. Ebenso wie für die Geräte für den 
gewerblichen Gasschutz ein Prüfungsverfahren aus, 
gearbeitet werden soll, und wie alle Geräte, die den 
Bedingungen der Prüfstelle nicht entsprechen, aus. 
,geschaltet werden müssen, sollte dies auch für den 
Volksgasschutz geschehen, und hier wiederum bieten 
die laufenden Betriebsbesichtigungen dem Gewerbe. 
aufsichtsbeamten Geledenheit, neben dem Schutz 
der Arbeiter gegen die Betriebsgefahren auch den 
Luftschutz zu pflegen. . 
Aber auch noch weitere Hilfe kann der Gewerbe. 
aufsichtsbeamte beim Luftschutz leisten. Auf Grund 
der Bestimmungen des Betriebsrätedesetzes ist ein 
Mitglied des Betriebsr,ates zu den Unfalluntersuchun. 
gen im Betriebe heranzuziehen und auf Grund be. 
sondcrer Erlasse des H andelsministeriums sind die 
G ewerbeaufsichtsbeamten angewiesen, darüber hin. 
aus den ,Betriebsrat im allgemeinen an den Betriebs. 
besichtigungen zu beteiligen. Hier ist der beste Bo. 
den für eine Aufklärung der Arbeitnehmerschaft de. 
geben. In zwangloser Unterhaltung können die de. 
werbeaufsichtsbeamten bei den Betriebsbesich tidun< 
gcn auf Sinn, W esen und Zweck des Luftschutzes 
hinweisen. Sie können weiterhin in .den Betrieben 
aufklärend tätig sein, indem sie bei der AufstelluDd 
der Übersichtspläne der im Falle eines Alarms ode~ 
eines Angriffes zu ergreifenden Maßnahmen mit. 
wirken und indem sie immer wieder darauf hin. 
weisen, daß ,bei e inem ruhigen Verhalten de.r Beled. 
schaft und bei einem richtigen G ebrauch des G~. 
s~hutzmittcls sowie beim sofortigen Auf uchen ge. 
elgncter Gaszufluchtsstätten dem Luftan,griff der 
Schreoken genommen wird, mit dem heute ,alldemein 
von ihm ,gesprochen wird. Glciche Aufklä'~nden 
können die Gewerbeaufsichtsbeamten auah bei Be. 
triebsr~tekursen d~r G ewerkschaften geben, und es 
kann hier darauf hmgewiesen werden, daß der Han ~ 
deisminis ter bereits mehrmals den G ewerksch aften 
empfohl~n hat, als Vortragende bei Ausbildungs. 
kursen dIe G ewerbeaufsichtsbeamten heranzuziehen 
und daß diese von dem Anerbieten auch G ebrauch 
machen. Auf diese Weise können die G ewerbeaufr 
sichtsbeamten viel dazu beitragen, im Falle eines An~ 
griffes den Ausbruch einer Panik zu verhindern und 
zwar nicht nur in den gewerblichen Betrieben ' son~ 
dcrn die Einwirkung auf die gewerblichen A'rbeit. 
nehmer wird sich auch auf deren F,amilienmitdlieder 
.günstig auswirken. ,.., 

eben dicsen Belehrungen werden die Gewerbe. 
auf ichtsbcamtcn ihr Augenmerk auf die Einrichtun'f 
der R e t tun g s s tat ion e n in größeren Betric: 
ben richten. Diese Aufgabe erfüllen diese Beamten 
auch peute schon, insbesondere gehört dies mit zur 
Aufgabe der Gewerbemedizinalräte, es wird des. 
halb lediglich e rforderlich sein, die Beschaffung der. 
jenigen Einrichtungen vorzuschlagen, dic fü~ den 
Luftschutz besonders wichtig sind. 
Zum Schlusse noch ein wiohtiges G ebiet der Zu. 
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sammenarbeit: Die Gewerbeauf ichtsbeamten sind 
laufend unterrichtet über die Fortschritte auf dem 
Gebiete des Schutzes der Arbeiter in den ihrer Auf~ 
sicht unter teilten Industriezweigen, in denen gifti~e 
Gase gewerblich verwandt werden. Sie sind nicht 
nur unterrichtet über den bei regelmäßigen Betrieben 
erforderlichen Schutz, sondern auch über die Maß~ 

nahmen, die bei besonderen Umständen, z. B. bei 
dem Bruch von Leitungen oder Apparaten, getroffen 
werden müssen. Diese Erfahrun~en müssen m. E., 
soweit sie nicht Betriebsgeheimnis sind, .gesammelt 
und den Steilen zugänglich gemacht werden, die sich 
mit dem Schutz der Bevölkerung gegen Luftangriffe 
befassen. 

Feuerwehr und Luftschutz 
Dipl. Ing. L i n d n er, Oberbaurat bei der Feuerwehr Berlin. 

Rechtliche Stellung der Feuerwehr 
als Pol i z e i 0 r g a n. 
Die Feuerwehr ist geschaffen als "eine Anstalt zur 
Entdeckung und Unterdrückun.g von Feuers~ 
brünsten". Diese Begriffsbestimmung ist aber für 
heutige Verhältnisse zu eng. Die Tätigkeit der 
Feuerwehr ist nicht mehr auf den Feuerschutz be~ 
schränkt, sondern um faßt allgemein die Hi1fe~ 
leistung bei allen Unfällen und Gefahren des täg~ 
lichen Lebens, des Verkehrs. bei Naturkatastrophen 
jeder Art usw. Diese Art der Verwendun~ gewinnt 
bei Großstadtfeuerwehren immer größeren Umfang, 
so daß die Zahl der Brandbekämpfungen gegenüber 
der Zahl der sonstigen Hilfeleistungen bereits zurück
getreten ist.Solcher Entwicklung Rechnung tragend, 
istdieFeuerwehr als "die Anstalt zur Entdeckung und 
Unterdrückung vontFeuersbl'Ünsten und zur Re t ~ 
tun gau s ge m ein erN 0 tun d G e f a h rU 

an~ 
zusehen. Die Feuerwehr wird von einer straff organi~ 
sierten Truppe dargestellt, die zur Erfüllung ihrer Auf~ 
gaben vorbereitet und mit dem nötigen Gerät ausge~ 
rüstet ist. Dem Fortschritt der Zivilisation folgend, 
sind die Geräte immer mannigf,altiger und leistun~~ 
fähiger geworden. Ihre Wartung und Bedienung 
verlangt von dem Personal immer höhere tech~ 
nische Fähigkeiten und Fachkenntnisse. 
Nach § 10 Teil II Tit. 17 des Allgemeinen Land~ 
rechtes für die Preußischen Staaten von 1794 ist es 
Amt der Pol i z ei, "die nötigen Anstalten zur Ab~ 
wendung der dem Publikum oder einzelnen Mitg1ie~ 
dem desselben bevorstehenden Gefahren zu treffen". 
Die Tätigkeit der Feuerwehr ist daher die Erfül~ 
lung einer Aufgabe und Pflicht der Polizei. 
Da es ferner Aufgabe der G e m ein deist, "alles 
in den Bereich ihrer Wirksamkeit zu ziehen. was die 
Wohlfahrt des Ganzen, die materiellen Interessen 
und die geisti~e Entwicklun~ des einzelnen fördert 
und gemeinnützige Anstalten, welche hierzu dienen, 
einzurichten, übernehmen und unterstützen zu kön~ 
nen", gehört die Abwendung einer Gef.ahr auch zu 
den vornehmlichsten Aufgaben der Gemeinde. Ihr 
liegt also die Sorge für das Feuerwehrwesen ebenso 
ob, wie der Polizei. 
Nach Herkommen haben die Gemeinden die Einrichtung, 
Organisation und Unterhaltung der Feuerwehr übernom~ 
mcn. Aus gewohnheitsrechtlichem Zustande ist die Feuer~ 
löschverpflichtung der Gemeinde geworden. Die Fe~er. 
wehr ist also gemeindliche Einrichtung, die den pohzel. 
lichen Zwecken zum Schutze gegen Feuer und q .efahr 
dient und der Polizei im Falle der Gefahr zur Verfugung 
zu stellen ist. Die Gemeinde hat das Recht, ihre Feuer. 
wehr und alles, was damit zusammenhängt, selbständig 
zu verwalten. Die Polizei wiederum hat das Recht, sogar 
die Pflicht, im Aufsichtswege darüber zu wachen, daß die 
Maßnahmen der Gemeinden im ganzen den jeweiligen 
örtlichen Verhältnissen entsprechend die Staatsinteressen 

. befriedigen. Es bleibt rechtlichen Untersuchungen über. 
lassen festzustellen, ob die Grenzen der Gemeindepflicht 
für die Zukunft auch soweit gesteckt werden können, daß 
unter Abwehr der drohenden Gefahr nicht nur Maß. 
nahmen gegen die im Friedenszustande auftretenden Ge. 
fahren verstanden werden können, sondern auch darüber 
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hinaus - wenigstens in gewissem Umfange - Vor. 
kehrungen gegen die erhöhte Gefahr, die Leben und 
Eigentum der Bevölkerung von seiten eines angreifenden 
feindlichen Staates innerhalb der Gemeinde bedrohen. 
Das Recht der Gemeinde endet mit der Bereitstellung 
und Unterhaltung. Im Augenblick des Alarms geht die 
Gewalt über die Feuerwehr auf die Polizei über, die 
Feuerwehr wird ausübendes Organ der Polizei. Damit 
übernimmt der Verwalter der Polizei die volle Befehls, 
gewalt üb er sie. Er kann die technische Leitung auf der 
UnfallsteIle dem Führer aus der Hand nehmen und sie 
selbst ausüben, gegebenenfalls mit dem Führer der Feuer. 
wehr als tec1mischem Beirat. Die formelle ·Oberleitung 
der Polizei ist aber immer mehr zur bloßen Form herab. 
gesunken. Die Handhabung der modernen Wehr erfordert 
eine Beherrschung des technischen Apparates und reich. 
liehe Erfahrung, die der Polizei nicht zur Verfügung 
stehen können. Selbstherrliche Eingriffe würden die Opfer. 
bereitschaft des Personals herabsetzen und das Gefüge der 
Feuerwehr lockern. 
Da der Inhaber der Polizeigewalt den Oberbefehl überhaupt 
nur in den allerseltensten Fällen übernehmen kann, weil 
er ja nicht immer auf der BrandsteIle anwesend sein kann, 
ist eine Regelung für die Berechtigung des selbständigen 
Vorgehens der Feuerwehr durch eine polizeiliche Er. 
mächtigung erforderlich, andernfalls wäre die Feuerwehr 
als Organ der Polizei an deren Anwesenheit gebunden. 
Dieser Zustand würde nicht der Bedeutung der Aufgabe 
entsprechen und das schnelle Ein~reifen, das den Wert 
der Hilfeleistung wesentlich bedingt, geFährden. Die 
Feuerwehr wird in vielen Fällen vor der Polizei eintreffen 
und muß dann sofort zur Abwehr der Gefahr zu eigen. 
mächtigem Vorgehen gegen fremde Personen und deren 
Eigentum berechtigt sein. Wenn auch aus dem Begriff 
der "Nothilfe" und den für die einzelne Feuerwehr er. 
lassenen Dienstvorschriften eine Ermächtigung für den 
Feuerwehrführer zur selbständigen Anordnung und ge. 
gebenenfalls zu ihrer gewaltsamen Durchführung her. 
geleitet werden kann, wird es sich zur Schaffung klarer 
rechtlicher Verhältnisse immer empfehlen, die Feuerwehr. 
führer zu Polizeibeamten zu bestellen, so daß sie alle 
notwendigen Handlungen mit polizeilicher Autorität v 01'. 
nehmen können. 

Abgrenzung des Aufgabengebietes für 
Feuerwehr und Polizei. 

Einer weiteren Regelung bedarf die Abgrenzung der Be. 
fugnisse der Feuerwehrpolizeibeamten und der Polizei. Sie 
erfolgt am besten nach örtlicher Zuständigkeit innerhalb 
und außer halb der Unfallstelle. Maßgebend dafür ist in 
Preußen der Erlaß des Ministers des Innern vom 5. 3. 22, 
nach dem die Mitwirkung der staatlichen Schutzpolizei 
im Brandschutz im allgemeinen u. a. im folgenden zu be. 
stehen hat: 
"A. Vor Eintreffen der Feuerwehr: 

1. Alannierung der Feuerwehr. 
2. Alarmierung und Rettung der vom Feuer betroffe. 
nen und gefährdeten Personen, Bergung von Verun~ 
glückten. 
3. Alarmierung der Polizei in dem durch die Größe 
des Feuers bedingten Umfange. 
4. Absperrung der Brandstelle und der gefährdeten 
Umgebung. 

B. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr auf der Brand. 
stelle: 

1. Absperrung der Brandstelle wie vorher. 
2. Bewachung der Feuerwehrfahrzeuge, Geräte, der 
Schlauchleitungen, Unterbringung des geretteten In. 



\·entars sowie Räumung der gefährdeten Wohnungen 
sowie Baulichkeiten nach Anordnung des Leiters der 
Feuerwehr. 
3. Fürsorge für die öffentliche Sicherheit und Ord. 
nung außerhalb der BrandsteIle (Ansammlungen an 
der BrandsteIle und in den Zufahrtsstraßen, Regelung 
und U mleitung des Verkehrs). 

6. Auf besonderes Ersuchen des Leiters de r Feuer. 
wehr kann der in Bereitschaft oder Ruhe befindliche 
Teil der Schutzpolizeibeamten des Standortes, soweit 
die anderweitigen polizeilichen Aufgaben dies zu. 
lassen, bei umfangreichen Bränden aushilfsweise auf 
der Brandstelle selbst zum Drücken an den Schläuchen, 
zur H erbeiführung fehlender Gespanne und \ Vasser, 
wagen, zur Beobachtung und zur Bekämpfun~ des 
Flugfeuers und zu ähnlichen Aufgaben zur Verfugung 
gestellt werden. 
In diesen Fällen untersteht der Führer der Schutz. 
polizeibeamten in jeder Hinsicht den A nordnungen 
des Leiters der Feuerwehr, soweit sich dieselben auf 
die Feuerlöschtätigkeit an der Brandstelle selbst be, 
ziehen. 
Eine Ausbildung oder H eranziehung von Schutzpolizei, 
beamten zum eigentlichen Feuerlöschdienst über das 
Maß des Gesagten hinaus hat nicht zu erfolge~ . 
Hierdurch würde die Tätigkeit der Berufs. bzw. freI
willigen Fcuerwehr in unzulässiger \ Veise becinträcil. 
tigt und die Frage der Verantwortlichkeit und Haf, 
tung zuungunsten des Staates verschoben. .. . . 
Bei der Verschiedenheit der örtlichen Verhaltmsse Im 
ßrandschutz empfiehlt es sich, vorstehende allge.meine 
Richtlinien durch örtliche Vereinbarungen zWIschen 
den Polizeileitern und denj enigen des Feuerlösch, 
wesens zu ergänzen. " 

In Ausführung dieser V erordnung enthält z. B. die Dienst, 
anweisung für die Berliner Schutzpolizei folgende An, 
ordnungen für den Feuerdienst: .. .. 
"A. 1. Die Mitwirkung der SchutzpolizeI zur Bekampfung 
von Bränden hat sich in erster Linie darauf zu erstrecken, 
an der BrandsteIle der Feuerwehr die unbehinderte Tätig. 
keit, die sie als Organ des Polizeipräsidenten ausübt, zu 
ermöglichen. 

Zu diesem Zwecke sind folgende Maßnahmen erforderlich : 
a) Absperrungen der Brandstelle und der gefährdeten 
Umgebung vom Straßenverkehr und Umleitung des
selben. 
b) Schutz der Feuerwehrfahrzeuge, Geräte und 
Schlauebleitungen sowie der Wasserentnahmestellen. 
c) Sicherung des brennenden Objektes gegen Un, 
berufene, Neugierige und unlautere Elemente. . 
d) Sicherstellung und Bewachung d~r geretteten EID, 
richtungsgegenstände sowie erforderhche~.falls. zwa~gs, 
weise Räumung von Wohnungen und RaumhchkClten 
nach Anordnung des Leiters der Feuerwehr. 
e) nterbringung verletzter Personen und Bewachung 
von Leichen. 
f) Beaufsichtigung der in den abgesperrten Raum ein. 
gelassenen Personen. 

D . 1. Mit dem Eintreffen der Feuerwehr ist der mit der 
Leitung des Feuerlöschdienstes b~auf.tragte Feuerwehr, 
beamte der alleinige Befehlshaber fur dIe Maßnahmen auf 
der BrandsteIle. Er hat daher das Recht und die Pflicht, 
seinen Anordnungen hinsichtlich der Lösch., Rettungs. 
und Sicherheitsrnaßregeln nötigenfalls durch Anwendung 
unmittelbaren Zwanges - unter Inanspruchnahme der 
zuständigen Polizeibeamten -, achdruck und. Geltung 
zu verschaffen. m ein geregeltes Zusammenwlr~en .v.on 
Polizei und Feuerwehr zu sichern, hat der Jeweilige 
leitende Polizeibeamte sich mit dem Le itenden der Feuer. 
wehr ins Einvernehmen zu setzen. Werden außer den 
allgemeinen polizeilichen Maßnahmen sei tens der Feuer, 
wehr noch besondere Anforderungen geäußert, so ist 
diesen alsdann Folge zu leisten . 
III. 1. Bei Massenunglücksfä\len (Verletzunf.l und. Tö.~ung 
zahlreiche r Per onen, herbeigeführt durch Ha~semsturze, 
umfangreiche Eisenbahn., Straßenbahn" OmD1~us, od~r 
Untergrundbahnunglücke, Explosionen u. dgl.). fmden . die 
vorstehenden Vorschriften über den FeuerdIenst SlOn
gemäße Anwendung." 

Die Art end e r Fe u ~ r we h r. 

Die polizeilichen Befugnisse für Anhalten einer Gemeinde 
zur Organisation der Löschhilfe sind durch das Gesetz 
vom 21. 12. 04 und die ministerielle Bestimmung vom 
7. 3. 05 geregelt. Danach soll die Einrichtung einer den 
Bedürfnissen genügenden Feuerlöschhilfe auf dem Wege 
des Ortsstatuts erfolgen, die VerpEiiehtung der Einwohner 
zur persönlichen Hilfeleistung bei Bränden auch durch 
Poli zeiverordnung. 
Als Organisationsformen der gemeindlichen Feuerlösch, 
hilfe kommen in Frage : 

a) PEiiehtfeuerwehr, 
b) freiwilligo Feuerwehr, 
e) Berufsfeuerwehr. 

Bei der PEiiehtfeuerwehr stellt die G emeinde das tote 
Material und organisiert die Löschmannschaft aus der 
Zahl der lösehpfliehtigen Ortsangehörigen. Die Pflicht, 
feuerwehr gestattet die breiteste Verteilung der Feuer. 
löschhilfe auf die Bevölkerung. Sie ist die lockerste und 
primitivste, daher am wenigsten befriedigende Organisation. 
Freiwillige Feuerwehren sind privatrechtliche V ereine, die 
kraft ihrer Statuten den Feuerlöschdienst übernehmen. 
Sie müssen mindestens die Anforderungen, die an Pflicht. 
feuerwehren zu stellen sind, erfüllen. Die übernahme des 
Feuerschutzes einer Gemeinde durch die freiwillige Feuer. 
wehr bedarf der behördlichen A nerkennung. Die frei, 
willige Unterordnung der Mitglieder und freiwillige Auf. 
siehtnahme der mit dem Feuerwehrdienst verbundenen 
Gefahren aus reiner Begeis terung für die Sache erhöht 
die Leistungsfähigkeit der freiwilligen Wehr gegenüber 
der Pflichtfeuerwehr ganz bedeutend. Die freiwillige 
Feuerwehr ist die Hauptorganisationsform der deutschen 
Feuerwehren. 
Die Berufsfeuerwehr ist zweifellos die vollkommenste 
Einrichtung. Ihre Mitglieder haben den Feuerwehrdienst 
als Lebensberuf erwählt. H auptmerkmal ist die straffste 
Organisation und ständige Bereitschaft. Sie verfügt über 
den technisch vollkommensten Gerätepark. Da sie die 
teuerste Organisation ist, kommt sie nur für große Ge. 
meinden in Frage. Berufswehren finden wir bei den 
Großstädten, hinab etwa bis zu Städten bis zu 30 000 
Einwohnern. Ihre Stärke richtet sich nach den Gefahren. 
objekten der Gemeinde, im Durchschnitt kommt ein Be
rufsfeuerwehrbeamter auf 2000 bis 15000 Einwohner. 
Vielfach is t eine V ermischung der einzelnen Feuerwehr. 
arten vorhanden, derart, daß die vollkommenere Einrich. 
tung die erste Angriffskraft oder das G erippe darstellt 
und die anderen Arten Reserven oder Verstärkungen 
bilden. Neben den Gemeindefeuerwehren haben in. 
dustrielle Unternehmungen freiwillig zum Schutze ihrer 
Anlagen eigene Werksfeuerwehren gebildet, denen bei 
behördlicher Anerkennung auch ein Teil des Feuerschutzes 
überlassen werden kann. 

Vorbedingungen, Anforderungenund 
Auf gab e der F eu e r weh r im L u f t s c hut z. 
Bei der Untersuchung des Aufgabengebietes der 
Feuerwehr für den Luftschutzdienst wird man 
zweckmäßigerweise für die zu erfassenden Gemein~ 
den zunächst keine Grenzen ziehen, wenn auch als 
Angriffsziele für Flieger hauptsächlich nur große 
Städte mit ihren ausgebauten Feuerschutzeinrkhtun. 
gen in Frage kommen. Daneben gibt es lohnende 
Angriff50bjekte, die nicht an große Gemeinden ge. 
bunden sein müssen: lebens. oder kriegswichtige An. 
Iagen, Industriewerke, überlandzentralen, Groß. 
mühlen, Talsperren, Schleusen, Brücken, Bahnhöfe, 
Eisenbahnknotenpunkte, Depots usw. Betrachtet 
man die notwendigen Luftschutzmaßnahmen für 
eine Großstadt, 50 ergeben sich bei entsprechender 
Einschränkuna auch die Anordnungen für kleinere 
Gemeinden oder Industriewerke. 
Die zu ergreifenden Maßnahmen hängen von der 
voraussichtlichen Gestaltung des zukünftigen Flug. 
angriffes ab. Darüber und über die zu erwartenden 
Erfolge herrscht jedoch noch ·erhebliche Unklarheit. 
Als der in der Gesamtwil'kung gefährlichste Angriff 
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gilt der Angriff mit B ra n d born ben. Das 
leichto Gewicht dieses Kampfmittels ~estattet die 
überstreuund des AngriffsZ'iels mit sehr großer Zahl, 
so daß sehr viele Brandstätten entstehen können, 
auch wenn nur ein kleiner Teil der Bomben zur 
Wirkung kommt. Daneben ist mit ~roßen aber mehr 
vereinzelten Verwüstungen durch schwere Brisanz~ 
bomben zu rechnen und schließlich mit Störungen 
der Hilfstätigkeit durch leichte Brisanzbomben und 
mit Vergasungen. Ohne Rücksicht auf eine Unteu 
suchung, in welchem Umfange wirksame Gasangriffe 
vom Flugzeug aus durchführbar sind, müssen die 
Helferkorps eine Vergasung stets voraussetzen, also 
durch weitgehendste Schutzmaßnahmen für ihre 
eigenen Personen und Anlagen dafür sorgen, daß 
ihre Tätigkeit durch Gas nicht lahmgele~t wird. 
Für die Beurteilung der Wirkung von Brandbomben 
muß man wissen, daß als Zündmittel in erster Linie 
Phosphor und Thermit verwandt wird. Verstreuter 
brennender Phosphor ist zwar durch Oberschwem~ 
men mit Wasser zu löschen, die verstreuten Phos~ 
phorteilchen ,geraten aber bei Verdunstun~ des 
Wassers an der Luft von neuem in Bmnd, sie bil; 
den also bis zu ihrer völligen Unschädlichmachun.q 
immer wieder eine neue Gefahr. Durch Zusatz von 
Metallsalzen zum Löschwasser - die Amerikaner 
empfehlen 5% Kupfersulfat - lassen sich die Phos~ 
phorteilchen endgültig abtöten. Außerordentlich ~e~ 
fährlich ist die moderne Thermitbombe, auch Elek~ 
tronbombe genannt, wenn die Hülle aus der wie 
Magnesium selbst brennbaren Leichtmetallegierun.q 
Elektron besteht. iDie Thermitfüllung ist eine 
Mischung von Eisenoxyd mit Aluminiumpulver, die 
nach Entzündung in sich weiterbrennt, wobei das 
entstehende Eisen und die Schlacke Temperaturen 
von etwa 3000° C annehmen. Die einmal eingeleitete 
Entwicklung so großer Kalorien ist heute noch durch 
nichts aufzuhalten. Aufzehrung der frei gewordene;, 
Wärmemengen durch abkühlende FliissilVceiten ist 
undurchführbar, selbst Kohlensäureschnee versagt. 
Löschflüssigkeit würde sich beim Auftreffen auf die 
Hitzemasse zersetzen und die entstehenden Gase 
würden den Zündstoff versprengen. Es bleibt also 
nur die vorbeugende Isolierung brennbarer Stoffe 
gegen die Hitzewirkung, z. B. durch trockenen Sand 
und möglichst baldige Ablöschung in Brand gera~ 
tener Teile. 
Die Luftschutzauf,gaben der Feuerwehr und deren 
Abgrenzung gegen die Tätigkeit anderer Organi~ 
sationen als "der Anstalt zur Unterdrückung von 
Feuersbrünsten und zur Rettung aU6 gemeiner Not 
und Gefahr" ergeben sich aus den Aufgaben des 
Friedens. 
Danach fallen der Pol i z e i zu: Die Aufrecht; 
erhaltung der öffentlichen Ruhe und Ordnung, 
Melde. und Warndienst, Durchführung von Schutz~ 
maßnahmen wie Vernebelung, zwangsweise Räumung 
gefährdeter Häuser und Stadtteile, Sorge für Ab~ 
transport und Unterbringung Obdachloser, Ver~ 
letzter und Leichen usw. 
Der Fe u 0 r weh r liegt ob: Bekämpfung bzw. Ein~ 
grenzung von Bränden, Bergung in Notlage befind. 
licher Personen, Vertetzter, auch Leichen aU6 Trüm. 
mern und in der Standsicherheit gefährdeter Baulich~ 
keiten, Beseitigung von Einsturzgefahren und Ge. 
f,ahrenquellen anderer Art, soweit dies nicht durch 
andere Hilfsmannschaften oder Privatpersonen mit 
dem nötigen Erfolge durchgeführt werden kann. Es 
ist aber zu betonen, daß die Feuerwehr sich bei ihren 
vorbereitenden Maßnahmen nicht allzusehr auf 
fremde Hilfe verlassen darf, da - wenigstens in 
der ersten, gerade in bezug 'auf Luftangriffe ~efähr. 
lichsten Zeit eines Zukunftkrieges - die Feuerwehr 
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als bewährte Einrichtung vorhanden ist, während 
alle anderen Organisationen die ErfahrunQ der Praxis 
entbehren, erst in Gang gesetzt und ein~espielt wer~ 
den müssen. 
Daraus crgibt sich eine Aufteilung für das Zusam~ 
menwirken der Polizeiorgane mit den anderen 
Organisationen. Es gehören: Polizei und Samariter< 
verbände, private und öffentliche Wohlfahrtspflege 
zusammen, mit der Feuerwehr haben vor allem Tech~ 
nische Nothilfe, Elektrizitäts ~ , Gas~ und Wasser~ 
werke zusammenzuwirken. 
o r g a n isa t ion des F e u e r lös e h wes e n s. 
Die Friedensstärke der Feuerwehr ist so bemessen, 
daß bei einzelnen oder wenigen ~Ieichzeiti.gen Er~ 
eidnissen ausreichende Hilfe zur Verfügung steht. 
In"'Berlin ist bereits öfter bei Explosionen und Brän~ 
den Y:i der Löschzüge auf der einzelnen Unfallstelle 
zum Einsatz gekommen, 10 bis 15 gleichzeitige 
Brände mittleren Umfanges können die Löschkräfte 
bei der Friedenstaktik in kurzer Zeit erschöpfen. Da 
die Aufgaben der Feuerwehr bei einem Luftangriff 
ins Ungeheure wachsen können, muß die Vorberei~ 
tung der Feuerwehr auf den Luftschutzdienst eine 
möglichst umf,angreiche Verstärkung ihrer Leistungs~ 
fähigkeit anstreben. Für den Ausbau kommen alle 
genannten Organisationsformen, auch nebeneinan~ 
der, in Frage. Während die Feuerwehren bisher 
immer eine Konzentration ihrer Kräfte, Geräte und 
Einrichtungen anstrebten, die gestützt auf ein sicher 
arbeitendes Nachrichtensystem und größte Beweg~ 
lichkeit ihrer Einheiten unter zentraler Leitung den 
weitgehendsten und ortsverschiedensten Einsatz bei 
geringstem Kräftebestand gestattet, ist für den Luft. 
schutz ein von zentraler Leitung möglichst unab. 
hängiges und selbständiges Arbeiten einzelner Posterl 
notwendig. Daneben muß zentrale Leitung den Ein~ 
satz der Reserven regeln. Die weiteste nezentrali~ 
sation des Feuerlöschwesens ist nur auf dem We.ge 
freiwilliger Löschhilfe möglich, wenn örtlich eng be~ 
grenzte Löschgemeinschaften gebildet werden. Man 
muß innerhalb der Bewohnerschaft eines einzelnen 
Hauses beginnen, Häuserblocks. und Straßengemein~ 
schaften zu gegenseitiger Feuerlöschhilfe zusammen~ 
schließen. Ein Vorbild für derarti~en Aufbau bietet 
die von der Minimax~esellschaft für die Anwendun~ 
ihrer Handfeuerlöscher empfohlene Organisation. 
Hier ist vorgesehen, daß jeder Besitzer eines Hand~ 
feuerlöschers mit diesem zur BrandsteIle eilt und ihn 
zur Verfü~ung stellt. An einzelnen Stellen sind 
Handfeuerlöscher angehäuft und diese Stellen durch 
Zeichen ,am Hause gekennzeichnet. Für den städti~ 
sehen Luftschutz genügen allerdings Handfeuer. 
löscher allein nicht, es sind in den Häusern noch 
Schläuchc vorzusehen, die sich mit einfachen Vor~ 
richtungen an die Wasserleitun~shähne anschließen 
lassen, und für größere Lösch~emeinschaften auch 
Feuerwehrschläuche und Anschlüsse an die StraßeIl~ 
hydranten. Der Feuerschutzdienst in den Wohn~ 
häusern wird eine der Luftschutzauf~aben des Haus~ 
wartes sein. 
Wesentlich kräftigere Löschtrupps sind in den indu~ 
striellen Anla~en zu schaffen. Alle Unternehmer, 
die auf betriebseigenem Grundstück tätig sind, wä~ 
ren zu veranlassen, für ihr Grundstück eine Haus~ 
feuerwehr zu organisieren, die natürlich im Ernstfalle 
auch nachbarliche Hilfe leisten müßte. So ließe sich 
ein Feuerlöschdienst aufbauen, der sich ~ewissep 
maßen auf die gesamte Bevölkerung erstreckt. Nur 
so werden sich vor allem die Mittel für die Beschaf~ 
fung von Feuerlöschgeräten aufbringen lassen, die 
in weit verteilter Form notwendig sind. Es wird 
nicht allzu schwer fallen, die Bevölkerung und die 
Industrieunternehmer zu diesen Maßnahmen zu 



veranlassen, wenn man sie davon überzeu~t, daß 
derartige Auf,wendungen ja auch der Erhaltunl! ihres 
Eigentums im Fdeden zugute kommen, und daß sie 
im Kriego beim Großluftangdff nur beschränkt auf 
die Hilfe der Ortsfeuerwehr rechnen können. Erheb~ 
lich schwieriger erscheint jedoch die Ausbildun~ 
dieser Feuerwehren weg·en des Umfan~es dieser 
Aufgabe, vor allen Din~en wird man ihnen die Ge~ 
wöhnung im Umgange mit Feuer nicht verschaffen 
können. Die Ausbildung durch die Ortsfeuerwehr 
wird man auf Betriebsführer, Pförtner und Haus~ 
warte beschränken. Zur Ausrüstung dieser klein~ 
sten Feuerwehren gehören Gasmaske und Behelfs~ 
krankentragen in beschräniktem Umfan~e. 

Neben solcher Selbst~ und Nachbarhilfe ist eine 
Dezentralisation der Ortsfeuerwehr 
vorzunehmen. Der bestehende Wachbezirk einer 
Feuerwache muß unterteilt und durch kleine Ein~ 
heiten gedeckt werden. Sehr gut haben sich dafür 
bereits im Luftgefahrenbereich des Weltkrieges H y ~ 
d r a n t e n t r u p ps bewährt. Sie bestehen etwa 
aus einem Führer und 2-4 Mann, zur Ausrüstung 
gehört mindestens 150 m Schlauch, 2 Strahlrohre, 
1 Standrohr zum Anschluß an die Wasserleitung, 
Äxte, Fackeln, Leinen. Ein Geschäfts~ oder Liefer. 
auto, Aktenwa~en oder dgl. kann schnell und ein~ 
fach zum Fahrzeug dieses kleinen Löschzuges her. 
gerichtet werden. Als Feuerwache dient ein Haus. 
flur oder eine Garage, als Unterkunftsraum ein 
Wohnraum, Laden oder dgl. Die s e F eu er. 
wache wird am zweckmäßigsten im Zu. 
sammenhang mit einem bestehenden 
Polizeireviereingerichtet,umdessen 
Na c h r ich t e n mit tel mit zu ver wen den. 
Die Wache deckt den Bereich des Polizeireviers. In 
Berlin würde jeder Friedensfeuerwachbezirk in etwa 
6 Revierbezirtke zu unterteilen sein . Jede ddtte 
oder vi,erte Revierfeuerwache ist etwas stärker zu 
gestalten. Hier ist vor allem eine Motorspritze mit 
größeren Schlauchmengen zu stationieren, die bei 
Ausfall der Wasserleitung für Hel'beischaffun,g von 
Löschwasser zu sorgen hat. Als Fahrzeuge dienen 
hier Reservemotorspdtzen der Feuerwehr oder Last. 
oder Geschäftswagen mit angehängter zweirädriger 
Motorspritze oder auch tragbare Kleinmotorspritzen. 
Die Besatzung ist auf etwa 1 Führer und 4-6 Mann 
festzusetzen. Wichtige Gebäude der Verwaltung, 
Industrie und Versorgung sind besonders zu berück. 
sichtigen. Hier müssen Feuerwehrst,ationen nicht 
in, aber in ,~ünstigster Lage bei den Objekten ein~ 
gedchtet werden. Als Zentralpunkt dieses Systems 
bleibt die Fdedensfeuel'lwache und deren Leiter. Das 
Material dieser Wache kann gegebenenfalls noch. 
mals unterteilt werden, wenn mehr als eine Zu~. 
einheit auf der Wache stationiert ist. Eine weitere 
Unterteilung empfiehlt sich nicht, um die taktischen 
Formen nicht zu zerstören. 

Für die Posten und die Wachen sind als Reserve und 
zur Unterstützung freiwillige ,Feuerwehren zu bilden. 
Sie haben vor allem den Besatzun~sstamm bei Ein. 
tritt der Gefahr zu ergänzen und auf der Unfall. 
stelle diejenige Arbeit zu leisten, die nicht feuer. 
technischer Erfahrung bedarf. Arbeitsgerät ist be. 
reit zu legen. Eine besondere freiwillige Reserve. 
mannschaft ist für die Feuerwache zu bilden. Hier 
muß außer Arbeitswel'kzeugen auch Lösch~erät~ 
reserve vorhanden sein, um nöti~enfalls aus der frei. 
willigen Mannschaft Löschtrupps entsenden zu kön~ 
nen. Es sei dabei auf das Beispiel eini~er Städte 
hingewiesen, die schon im Frieden neben der Lösch. 
mannschaft ArbeitstrupPlS zum Bergen von Mobiliar 
usw. einsetzen. 

Der Feuerwache sind für ihren Deckungsbezirk orts. 
kundige Fachtrupps der W,asser., Gas. und Elektri. 
zitätswerke mit entspr,echendem Werkzeug zuzu· 
teilen, um im Zusammenwirken mit der Feuerwehr 
Gefahren aus der Zerstörung der Anlagen dieser 
Werke sachgemäß beheben zu können. Schließlich 
ist ,ein Pionierpark mit Rüstzeu.g, Absteifmaterial 
und Transportmitteln, am besten bei einem be. 
stehenden Baumaterialienla~er , griffbereit einzu. 
richten. 
Wie der ,Führer der iBezirkswache für seinen Bezirk 
über den Einsatz seiner Kräfte selbständig zu ent~ 
scheiden hat und besonders seine Hauptkräfte nicht 
vorzeitig aus der Hand geben darf, so muß auch der 
Leiter der Gesamtfeuerwehr Reserven verfügbar 
haben. Dafür kommen besonders Löschkräfte der~ 
jenigen Außenbezirke in \Betracht, bei denen eine 
geringere Luftgefahr besteht. Da die Feuerwehr 
draußen weniger Verlusten ,an Material und Personal 
ausgesetzt ist, wäre zu erwägen, ob nicht aus dem 
Stadtinnern von vornherein Kräfte nach außen zu 
verlegen sind, die bei Bedarf herangezogen werden. 
Dies wird besonders bei kleinen Gemeinden am 
Platz sein, wo evtl. nur eine oder wenige Motor. 
spritzen zur Verfügung stehen. Diese dürfen dann 
keinesfalls einer Gefährdung während des Luft. 
angriffes aus~esetzt und erst nach der unmittelbaren 
Gefahrvorgeschoben werden. Als weitere Reserve 
kommen die Wehren der zu nachbarlicher Hilfe ver~ 
pflichteten Gemeinden hinzu. Im Hinblick darauf 
sind diese zu verstärken, wenn für diese Gemeinden 
die Luft~efahr auch gering ist:. 

A n g r i f f s t akt i k. 
Wenn die Organisation des Feuerlöschwesens für 
den Luftangriff dal'auf auf~ebaut ist, viele kleine für 
den Einsatz örtlich beschränkte Kräfte zu bilden, so 
muß die An,griffstaktik der Feuerwehr darauf zielen, 
den EinzeLkräften die iBehebung der Gefahr. unter 
größter Zurückhaltung der Reserven für große Ge. 
fahrenpunkte, zu überlassen und dadurch bei der 
Brandbekämpfung im einzelnen entstehende Schä. 
den, z. B. durch reichlichen Wassergebrauch, unbe~ 
rücksichtigt zu lassen. Die Leistungsfähi~keit der 
Einheiten ist bis zum Höchstmaß auszunutzen und 
naoh Beseitigung der Hauptgefahr das Herausziehen 
der Feuerwehr aus der Unfallstelle energisch durch. 
zusetzen. Das ist zu betonen, da im ,Frieden die 
Feuerwehr gewohnt ist, die Brandstelle erst völlig 
kalt und "besenrein" zu verlassen. Da es wichti.ger 
erscheint, Brände, die noch in der Entwicklunl! sind, 
rechtzeitig zu lokalisieren, muß man sich dazu ent. 
schließen, als verloren anzusehende Brandstätten ge. 
~ebenenfalls sich selbst zu überlassen, das Feuer 
lediglich auf Grenzen zu beschränken, die sich durch 
Bauweise, Brandmauern oder Freistreifen ergeben. 
Schlimmstenfalls müssen Freistreifen durch Spren. 
gung oder absichtliche Brandlegung geschaffen wer. 
den. Taktik und Verhalten aller Einzelführer ist 
durch Sonderdienstanweisung, die erst beim Luft. 
a.n,griff in Kraft tritt, genau zu re,geln. 

Gerätewesen. 
Wie bereits aus vorherigen Ausführun~en hervor. 
geht, bedarf es einer erheblichen Vermehrung an 
Ausrüstungsgeräten. Man wird danach streben, die 
entstehenden Kosten zu verteilen. Bei der Haus. 
feuerwehren und Werksfeuerwehren müssen die Ge. 
räte von den Hausbesitzern und Unternehmern be. 
schafft werden. Die 'Beschaffung zweckmäßi,ger Ge. 
räte wird dadurch zu kontrollieren sein, daß man gef 
eignete Geräte und die Beschaffung~telle empfi hIt. 
gegebenenfalls kann durch die Feuerwehr gemein. 
same Beschaffung vorgenommen werden. Bei der 
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Feuerwehr selbst .... vird eine Vermehrung des Be. 
standes um das für die Organisa tion notwendige 
Maß aus öffentlichen Mitteln nicht zu vermeiden 
sein. Bei der Bereitstellung der Materialreserven ist 
zu bedenken, daß Ersatz im Kriegsfalle nicht schnell 
genug beschafft werden kann. Dies muß im Gesamt. 
bestand der Gerätekammern zum Ausdruck kom. 
men, zumal da mit Materialverlusten durch feind. 
liehe Einwirkung zu rechnen ist. Auch im Fahrzeug. 
park ist der Reservebestand an ganzen Fahrzeugen 
und Einzelteilen zu e rhöhen. Zivile Automobil. 
werkstätten sind zu bestimmen, die schnell aus. 
schließlich auf Instandhaltung und Wiederherstellung 
der Feuerwehrkraftwagen umgestellt werden kÖn. 
nen. Betriebsstofflager ausreichender Fassung sind 
außcrhalb der Gefahrenzone zu bestimmen die bei 
der Mobilmachung für Feuerwehrzwecke ~orbehab 
ten sind. 
Eine wichtige Rolle spielt die Bereithaltung von 
Pioniergerät. Zivile Lager von Baumaterial, Sand, 
Werkzeug, Schippen, Haken, Äxten usw. sind listen. 
mäßig zu erfassen; für große Einsturzstellen reichen 
dIe normalen Feuerwehrgeräte nicht mehr aus, so 
daß industrielle herangezogen werden müssen. Er. 
forderlich sind Baumaschinen, Fördermaschinen, 
transportable Bagger, pneumatische Meißel, Bohrer, 
Greifer, Kräne, Schneidgeräte, Sprengmateri>al. Hier 
ents teht der Technischen Nothilfe ein umfangreiches 
ArbeitsgebieP). Sie hat diese Maschinen zu e rfassen, 
Beförderungseinrichtungen und Bedienungstrupps zu 
organisieren, so daß die Feuerwehr AufräumundS. 
und Stützungsarbeiten an die Technische Nothilfe 
abgeben kann. Dasselbe gilt für Beschaffung großer 
Beleuchtun.gsgeräte, Scheinwerfer, Behelfsbeleuchtulh 
gen. Natürlich ist der Umfang des Gerätes mit der 
Feuerwehr zu vereinbaren, damit diese weiß, in web 
ehern Maße sie auf Unterstützung rechnen kann. Das 
Zusammenarbeiten mit der T echnischen Nothilfe 
wird am besten dadurch gefestigt, daß dem Kriegs. 
falle entsprechende übungen veranstaltet werden 
und ein Einsatz der Technischen Nothilfe auch bei 
großen Friedensarbeiten a ngestrebt wird. 
F e u e r w a ch a n l ag e n. 
Wie bereits erwähnt, ist bisher in der Einrichtun~ 
von Feuerwachen eine Zentralisierung zur wirtschaft. 
lichen Ausnutzung befolgt worden. Wir finden 
Feuer:wachen in den Gegenden der höchsten Frie.' 
densgefahren, der Verkehrsknotenpunkte. G erad e 
diese sind aber Zielpunkte der Flieger, so daß hier die 
Wachen am ersten der Gefahr einer Vernichtung 
ausgesetzt sind. Man wird in Zukunft eine gegen. 
teilige Richtung einzuschlagen haben, keine großen 
Feuerwachen im Stadtinnern anlegen. sondern kleine 
unauffällige in möglichst vor Luftgcfahr geschützter 
Lage. Zentraldepots usw. müssen in die Vorstädte, 
am besten in Siedlungen oder in Grünanlagen ge. 
stellt werden. Für das System vieler kleiner ver. 
teilter W achen mag das Feuerlöschwesen New. 
Yortks ein Vorbild 'sein. 
Die Feuerwachen sind mit allen Einrichtungen gegen 
die Folgen eines Luftangriffes zu versehen. Es sind 
möglichst brisanz. und ,gassichere Unterstände für 
längeren Aufenthalt der Mannschaft einzurichten. 
Alle Betriebseinrichtungen sind unabhän.gig von 
außen zu machen. Umfangreiche Notbeleuchtung, 
Wasserbrunnen sind anzulegen, für die Mannschaf. 
ten sind Entgiftungsräume für Kleider und Körper 
(Gelbkreuz) herzurichten. Bei Neubauten ist der 
Luftschutz weitgehendst zu berücksichtigen, wie es 
die Wien er Feuerwehr schon bei ihrer neuesten 
Wacho getan hat. Bei bestehenden Wachen und den 

1) Siche darüb er nachlolgend.n Aulsatz in di esem Helt "T e eh. 
n i s c beN 0 t h i lI e und L u 1 t s c hut z" von Eri ch Hamp e. 
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einzurichtenden Behelfswachen sind die Notmaß. 
nahmen bis ins einzelrie vorzubereiten. 
Lös c h was s e r ver s 0 r gun g. 
Eingehende Durcharbeitung bedarf die Löschwasser. 
versorgung. Es besteht die Gefahr, daß Teile, ja 
das ganze Stadt. oder Industriegclände, durch Zer. 
störung der Wasserleitung oder des Wasserwerkes 
von der Wasserzufuhr abgeschnitten werden. Für 
die Umleitung des Wassers bei Zerstörung von 
Rohren und Abschließen des zerstörten Rohres sind 
ortskundige Bereitschaften der Wasserwerke zum 
schnellen Eingreifen oder als Saehberater der Feuer. 
wehr auf die Feuerwachbezirke zu verteilen. Hilfe. 
leistung der Feuerwehr wird dabei in gegebenen 
Fällen nicht zu entbehren sein. Es sind in genügen. 
der Zahl Leitungspläne bereitzulegen, aus denen das 
Rohrnetz und die Schieber hervorgehen. Über die 
zweckmäßige Art der Umleitung und di e technische 
Ausführung is t mit dem Wasserwerk zu verhandeln 
und auf Grund des Ergebnisses U nterweisung des 
Feuermehrpersonals vorzunehmen. D arüber hinaus 
sind von der W'asserleitung unabhängige Lösch. 
wasservorräte zu schaffen. Kleine Mengen für erste 
Brandbekämpfung lassen sich überall bereitstellcn: 
Tonnen auf Höfen, Hausfluren, gefüllte Badewannen, 
Eimer in Wohnungen. Für Versorgung der Feuer. 
wehrspritzen sind eingehend alle Wasservorrats. 
stellen zu ermitteln und in Pläne einzutragen. An 
öffentlichen G ewässern sind Saugstellen festzulegen, 
gegebenenf,alls Anfahrtswege zu schaffen. Wasser. 
vorräte industrieller Anlagen. Brunnen, Hochbehäl. 
ter, Kühlanlagen, sind zu erfassen und mit Vor. 
richtun~ zu versehen, die Entnahme durch die Feuer. 
wehr ,gestatten. Am besten ist das Stadtgebiet mit 
einem N etz öffentlicher Saugbrunnen zu überziehen, 
die auch als Trinkwasserreserve erwünscht sind. 
Hydranten, Brunnen und Wasserstellen a uf Grund. 
stücken sind nach einheitlichem Muster auf der 
Straße zu kennzeichnen unter Angabe der verfüg. 
baren Wassermengen. Alle Wasserversorgungsstellen 
sind laufend einer Kontrolle zu unterziehen. Bei 
Fehlen jeder Wasserentnahmemöglichkeit durch 
Brunnen usw. wegen Hochlage des Gebietes ist eine 
W asserbeförderungsmöglichkeit durch Fahrzeuge 
vorzusehen. Die Feuerwehren werd en auf die Mit. 
nahme eines gewissen Wasservorrats - Gasspritze, 
Wasserkessel auf Motorspritze - bedacht sein 
müssen, sonst eignen sich für die Wasserbeförderung 
Sprengwagen, Tankwagen, schließlich auch Last. 
w.agen, die mit wasserdichten Plänen ausgelegt sind. 
Sprengwagen usw. werden mit Schlauchanschlüssen 
zur direkten Entnahme zu versehen sein. Löschver. 
fahren, die ein vermindertes Wasserbedürfnis auf. 
weisen, \vie Schaumlöscher, sind auszubauen und die 
Anwendungsmöglichkeit in ,großem Umfange vorzu. 
bereiten. Zu bemerken ist, daß auch beim Versagen 
des Zuflusses in den tiefer gelegenen T eilen des 
Wasserrohrnetzes noch eine große Wasserreserve 
vorhanden ist. Solche Gebiete sind auf den ' '''asser. 
versorgungsplänen ebenfalls zu vermerken. 

N ach r ich t e n wes e n. 
Von höchster Wichtigkeit und besonders empfindlich 
ist das N achrichtenwesen der Feuerwehr. Wo über. 
all ein elektrisches N achrichtensystem besteht, ist 
Verlegung 'der Leitungen in die Erde anzustreben. 
Bei schleifenförmiger Verlegung der Verbindungs. 
kabel wird der Verkehr durch einmalige Unter. 
brechung noch nicht gestört. Um aber auch bei 
mehrfachen Ve rletzungen Ver,bindung schnell her. 
stellen zu können, sind umschaltbare Querverbin. 
dungen einzubauen. Personal und Material zur 
schnellen Überbrüokung von Kabelzer törungen ist 



bcreitzustcllcn. Telegraphenräumc der Feucrwachen 
sind gas. und splittersicher anzulegen, Umlegmög. 
lichkeit vorhandener Telegrnphenanlagen in solche 
Räume bezw. behelfsmäßige Ausstattung der vor. 
handcncn Räume vorzubereiten. Für den Fall 
dcr Zerstörung der Zentrale sind Vonkehrun. 
gen für behelfsmäßige Einrichtung einer neuen 
Zentralstation auf einer anderen Wache zu treffen. 
Mit dem Nachrichtenapparat der Polizci ist enge 
Verbindung herzustellen, ck'lmit eine gegenseitige 
Unterstützung bei Ausfall der einen Anlage möglich 
ist. Morseapparate sind in Fernschreiber umzubauen, 
um auch unausgebildete Kräfte als Hilfstele.gra. 
phistcn verwcnden zu können. Verwendung des 
drahtloscn Verkehrs ist anzustreben. 

Die Alarmierung der Hilfskräfte der Feuerwehr, so. 
weit diese sich nicht ständig auf den Feuerwachen 
befinden, wird keine Schwicri.gkeiten machen. Bei 
der öffentlichen Verkündigung der Angriffsgefahr 
müssen die Helfer sich an die ihnen zugewiesenen 
Orte begeben oder sofort nach Beendigung des Luft. 
angri ffes dorthin eilen. 

Am ehesten ist das Versagen des Feuermeldesystems 
zu erwarten, sei es durch Zerstörung oder .auch nur 
durch allgemeine Inanspruchnahme aller Hilfesuchen. 
den. Einsetzen starker Regengüsse und politische 
Unruhen haben in Berlin wiederholt gezeigt, daß die 
Hilfcrufe so zahlreich werden können, daß sie nicht 
mehr durchkommen und daß der Einzelfall keine 
Berücksichtigung finden k'ann. will man sich nicht 
das planmäßige Einsetzen der Kr~fte aus der H and 
nehmen lassen. Beim Eintritt zahlreicher Bomben. 
einschläge muß zunächst die Bevölkerung auf den 
Selbstschutz und die Hilfe der Revierwachen, die 
ihren Bezirk einigermaßen übersehen können, ange. 
wiesen bleiben. Erst auf Grund sachgemäßer Meb 
dung dieser Stellen und ausgesandter P'atrouillen, 
Radfahrer, Motorradfahrer, k ann erst der Einsatz 
weiterer Kräfte geregelt werden. Die Bevölkerung 
wird schließlich auf mündliche Meldungen bei ihren 
Revierwachen angewiesen sein. D azu sind auf der 
Straße Hinweiseschilder zur nächsten Wa che anzu. 
bringen. 

N eben dem betriebseigenen N achrichten.apparat 
muß das Posttelephoneine wichtige Rolle spielen. 
Eine Gefahr bedeutet da das automatische System. 
Legt ein Hilferufender den Hörer nicht auf die 
G abel zurück, so ist der betreffende Anschluß der 
Feuerwehr unbenutzbar. Es ist deshalb zu fordern, 
daß die Polizei. und Feuerwehrleitungen auf den 
Ämtern unter Aufsicht gestellt oder von Hand be. 
dient werden können, um auch Anrufe von außen 
sperren und alle Leitungen nur für den inneren Ver. 
kehr sichern zu können. Darüber hinaus muß 
schließlich mit dem V ersagen des Drahtvenkehrs 
überhaupt gerechnet werden. Für diesen Fall ist 
ein Läufer. und Beobachtungsdienst, nach Beispiel 
der Zeiten, wo elektrische Nachrichtenmittcl noch 
nicht zur Verfügung standen, vorzusehen. Jeder 
Leiter einer Feuerwache muß einen erhöhten Be. 
obachtungsstand, Dach oder Turm, besitzen, von 
dem ' aus O'rte besonderer Gefahr erkannt werden 
könn en. Das gleiche gilt für den Leiter der Gesamt. 
feuerwehr, der möglichst von einem Beobachtungs. 
punkt außerhalb der Stadt, von dem er das ganze 
Stadtbild übersehen kann, den Einsatz der Reserven 
anordnet. olche Punkte sind zu ermitteln und 
dafür Fernsprechverbindungen vorzusehcn. Auch 
die Verabredung von Lichtsignalen von einzelnen 
Stadtteilen zu dem Zentralbeobachter haben Be. 
deutung. 

G ass c hut z. 
Da die Tätigkeit der Feuerwehr und ihrer Hilf& 
organe durch Vergasun.g nicht verhindert werden 
darf, ist der Vorsorge für einen vollkommensten 
Gasschutz größte Aufmcrksamkeit zu schenken. 
Auf den Unterkunftsstcllcn, Wachen, Alarmplätzen, 
sind Gasschutzräume vorzusehen, die auch für Re. 
servemannschaften ausreichen müssen. Besonders 
wichtige Räume, wie Telegraphenräume, müssen 
auch bei langdauernder Ver~asung Arbeiten .gestat. 
ten. Vorkehrung zu möglichst schneller Belüftung, 
Entgasung der ungeschützten Räume, Fahrzeug. 
hallen, Schlafräume, Depots usw. sind vorzusehen. 
Besondere Bcachtung verdienen die Lager und Werk. 
stättcn für Gasschutzgeräte, die nach Möglichkeit in 
gasgeschützte, wenn auch entlegene Gebiete, Vor; 
orte, hochgelegene Stadtteile, zu verlegen sind, um 
bei Bedarf das Gefahrengebie t mit icherheit ver. 
sorocn zu können. 
Die Feuerwehr und Hilfsmannschaften sind persön. 
lich umfassend zu schützen . J eder Mann ist mit 
Maske und Filter auszurüsten. Welche Filte rart zu 
wählen is t und ob noch Schutz der Mannschaft mit 
Gummianzügen nötig ist, bedarf der Klärung. Erheb. 
liche Schwierigkeit besteht in der Bereithaltung der 
nötigen Anzahl Reservefilter, da bei Einsetzen einer 
Gdahrszeit von der Industrie Filterlieferungen nicht 
zu erwarten sind, andererseits Filter nur eine be. 
schränkte Lagerbeständigkeit besitzen. 
Neben der breitesten Ausrüstung mit Filtergeräten 
sind Sauerstoffgeräte in gewissem Umfange nicht zu 
entbehren, z. B. schon bei Hilfeleistung zufolge zer. 
s törtcr Leuchtgasanlagen. Die Ausrüstung wird sich 
in jetzt schon üblichem Rahmen bewegen können, 
d. h. es sind auf den einzelnen Zügen etwa 2-3 Ge. 
räte bereitzuhalten. Daneben müssen für .größeren 
Einsatz G erätereserven vorhanden sein, am besten 
ein oder mehrere Spezial trupps. Auch für Sauer. 
stoffgeräte sind reichlich Ersatzteillager vorzusehen 
und der Nachschub an Sauerstoff zu sichern. 
Schlauchgeräte können wegen ihrer einfachen Be. 
dienung zu Arbeiten nach Beendigung allgemeiner 
Vergasung, Entlüftungen, Bergungen, von Vorteil 
sein. Von Bedeutung ist die einheitliche Ausrüstun.~ 
aller zusammenwirkender Hilfskräfte mit gleicharti. 
gen Geräten. Es wäre untragbar, wenn verschieden. 
artige Klarscheiben, Alkalipatronen, Sauerstoff. 
fl aschen usw. in einzelnen Orten vorhanden sind. Es 
wird daher die .gesamte Beschaffung von Gasschutz. 
geräten der Hilfsor~anisationen durch die Feuerwehr 
zu kontrollieren sein. Dieser ist auch die Verwaltung 
und Unterhaltung der G eräte auf Grund ihrer Sach. 
kenntnisse und Erfahrung zu übertragen, ebenso die 
cinh eitliche sorgfältige Ausbildung aller ihrer Hilfs
kräfte im Gasschutz. 
Die Samariter der Feuerwehr müssen einer Schulun~ 
in der Behandlung Gasverletzter unterzogen werden 
und mit den notwendigen Behandlungsgeräten und 
Medik,amenten ausgerüstet sein. 
B e r ·e i t s t e 11 u n .~ d es P e r S 0 n als. 
Die Bereitstellung der nötigen Iiilfsmannschaften be. 
darf eingehendster Vorbereitung. Keine Schwieri.g. 
keiten entstehen, soweit es sich um die freiwilligen 
Helfer handelt, die nach den bewährten Methoden 
der freiwilligen Friedensfeue))wehr zusammen zu. 
stellen sind. In Frage kommen Personen, die bei 
ihrer Wohnung ihre Beschäfti~ung haben, also Tag 
und Nacht an derselben Stelle anzutreffen sind. D ie 

. Verstärkung der s tändig besetzten Feuerposten, Re; 
vierwachen, wird so zu erfolgen haben, daß aus der 
Schar der Feuerwehrleute ein Stamm gebildet wird, 
Alle im Frieden innerhalb des Betriebes durch Feuer
wehrleute aus.gefüllte Posten, die auch durch Zivi. 
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listen ausgefüllt werd en können, \Verkstättenarbei. 
ter, Fahrer von Las twagen oder Krankenwagen, 
Boten, ehreiber usw. sind durch Zivilisten zu er~ 
setzen. Durch Einschränkung der Freizeit , die im 
Frieden 24 tunden nach 24s tün didem Dienst be: 
trägt, kann die Zahl der verfü~bare~ Mannschaften 
erheblich ve rs tärkt werden. A uch innerhalb der 
Löschzüge können einzeln e Hilfs feuerwehrleute ein: 
geschoben werden. Aus d er Z ahl der 50 freiwer: 
denden Feuerwehrleute werden dic neu zu schaffen. 
den R evierwachen und sonstigen Einheiten beset zt , 
so daß an allen Stellen dio sachkundide deübte Feuer. 
wehrmannschaft ein G erippe bildet d~ die T äti.g. 
k ei t de r Hilfsleute zu s tützen hat. Als HHfsfeuer: 
wehrleute für s tändige Wachen sind Leute zu ve r. 
wend en - am besten s tädtische oder sonst behörd. 
lich A ngestellte - , die während der Krie.gszeit aus 
ihrer Friedensbeschäftigung herausgenommen wer. 
den können. Sie müssen im Frieden ausgebildet und 
laufend zu ü bungen herangezogen werd en. Für 
diesen Zweck eignen sich die technischen Mitglieder 
der. T echnischen Nothilfe kaum, da sie nicht dauernd 
ihrem Betrie be, der wahrschcinlich kriegswichtig ist . 
entzogen werden können. Die T echnische Nothilfe 
wird vielmehr in sich geschlossene Hilfstruppen zu 
bilden haben, die, wie oben erwähnt, nach Bedarf 
alarmiert und zur Entlastung der Feuerwehr für 
andere Tätigkeit herangezogen werden. Bei allen 
Hilfskräften ist zu prüfen, ob s ie für V erwendung in 
d er aktiven Landesverteidigung zu entbehren sind. 
Es sollen daher für gewisse Zwecke weibliche Hilfs. 
kräfte oder Jugendliche, z. B. Pfadfind er für Melder: 
und Radfahre rdienst, nicht ausgeschlossen werden. 
Die Feuerwehr muß den G esamtapparat nach Art 
eines Mobilmachungsplanes zusammenstellen, auf. 
einander cinspielen und d en Einsa tzwert aller Hilfs. 
organisationen kontrollieren. 

V o r b e u ge n d e T ä t i g k e i t . 

Schließlich ist noch die MitwiJ:,kung der Feuerwehr 
bei vorbeugenden Luftschu tzmaßnahmen zu erwäh. 
nen : Es wird notwendig sein, in Zuku nft die feuer: 
polizcilichen Beurteilungen auch ,auf die Gefahren 
bei einem Luftangriff auswdehn cn. Die Sachbera tun g 
und Mitarbeit der Feuerwehr ist dabei nicht zu ent: 
behren. E rwähnt sei nur die Bildung von Brandab. 
schnitten im Stadt.grun driß durch Freiflächen un d 
innerhalb von Ge bäudeblöcken durch erhöhten 
W iderstand bietende horizontale und vertikale 
Bm ndmauern, Maßnahmen zur Einschränkung der 
Zündungsgefahr für Brandbomben, z. B. Einschrän. 
koung von großen hölze rnen Dachkonstruktionen, 
Anhäufung von Brennmaterialien darunter und Be: 
seitigung besond erer G efahrenpunkte. So wird man 
den Benzinlagern eine erhöhte Beachtund schenken 
und Maßnahmen treffen müssen für die t ""anks tellen, 
die bei Z ers törung eine unmittelbare G ef,ahr für die 
N achbarschaft bieten. 

Meino Ausführun,gen nehmen keinesfalls den An: 
spruch auf Erschöpfung des Stoffes für sich in An: 
spruch. In dem ungeheuren und unerforschten G e. 
biet des Luftschutzes sollen 5io lediglich Anre.gungen 
und V orschläge geben, von denen ausgegangen wer: 
den kann, gleichgültig, ob sie sich als notwendig und 
zweckmäßig erweisen werden. Es bedarf nunmehr 
eingehender Beratung und V ersuche der Sachver. 
ständigen, um die ·im Frieden bewährte Feuerwehr 
zu ein em Instrument zu machen, das auch in Zeiten 
de r Kriegsnot innerhalb des V aterlandes geeignet 
ist, chäden und G efahren, die unserem Volke bei 
einem Luftangriff drohen, durch wirksame Hilfe: 
leis tung zu mildern. D er Anfang ist ,gemacht. 
"Videant consules . . . " 

Technische Nothilfe und Luftschutz 
Erich H am p e I Leiter des Gasschutzes der Technischen Nothilfe e. V. Berli n. 

A. Di e G run dia ge n d e r 0 r ga n i sa t ion. 
Zum besseren V ers tändnis der Frage, in welcher 
W eise die Technische N otrulfe beim passiven Luft. 
schutz mitwirken kann , sei eine kurze Kennzeieh. 
nun g der Aufgaben und der daraus sich ergebenden 
or,ganisatorischen Grundformen der T echnischen 
Nothilfe vorausgesehiokt. 
Die Aufgaben der T echnischen Nothilfe e. V. sind 
in Ziffer 1 de r vom H errn R eichsminister des Innern 
erlassenen Richtlinien folgendermaP. en niedergelegt: 

.. Der V erein .. Technische Nothilfc" bezweckt, zur Be, 
scit igung von Notständen in Betrieben, deren Fort , 
führung mit Rücksicht auf lebenswichtige öffentliche 
Interessen uncrläßlich ist, sowie in Fällen der I ot durch 
höhere Gewalt, z. B. Bekämpfung von Feuers: und 
W assersgefahr, helfend einzugreifcn. Der Zwcck soll 
erreicht werden durch Einsatz freiwilliger Helfer und 
Helferinnen, die sich ohne Unterschied des Standcs, der 
Par tci und der Konfession zur Verfügung gestcllt haben. 
Dic Technische Nothilfe ist wirtschaftli ch und politisch 
neutral." 

Aus diescr Zwecksetzung ergeben ich die beiden 
folgenden Aufgaben: 

a) A ufrechterhaltung lcbenswichtigcr Betriebe, 
b) Mithilfe bei Abwchr von Ka tas trophen . 

Betrachten wir zunächst die orf:la nisatorischen 
Grundformen, mittels deren die T echnische N ot. 
hilfe diese Aufgaben durchführt: 
Die ers te Aufgabe, die Auf r e c h t e r h a i tun g 
1 e b e n s w ich t i ge r B e tri e b e, erfordert di e 
Feststellung sämtlicher lebenswichtigen Betriebe in 
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Deutschland überhaupt. Sie verlangt weiter die ge: 
naue technische Erkundung des e inzelnen lebens. 
wichtigen Betriebes, s eines t echnischen Zusammen: 
hanges mit anderen Betrieben und seines Ve rsor. 
gungsbereiches. Die Erkundung f:lipfelt in der Auf. 
stellung eines genauen Planes über d as zur Aufrecht. 
erhaltung erforderliche Personal an Fachkräften. 
Dieses muß durch W erbung in allen Fachkreisen 
und V erpflichtun,g für die T echnische Nothilfe 
sichergestellt und notfalls ausgebildet werden. Aus 
der Masse der geworbenen technischen H elfer wer • 
den die für die einzelnen lebenswichtigen Betriebe 
unbedingt benötigten Fachleute in besondere Ein. 
satzgemeinschaften zusammengefaßt, die speziell für 
diesen Verwendungszweok 'bestimmt sind. Das 
Gros der Nothelfer wird nach beruflichen oder son. 
stig.en technischen Kenntnissen und Fähigkeiten ein. 
ge teil t, um so für alle herantretenden technischen 
Aufgab en eine frei verfügbare große Fachreserve 
zu haben. Daneben läuft die Durchführunu einer 
alle Fälle berücksichtigenden Einberufungs.Oraani: 
sa tion und die Schaffung von Hilfsstellen zur Rege. 
lung de r Trans port., U nterbringungs., Ausrüstungs. 
und achschubfragen. . 
Das zweite Aufgabengebiet ist die Mit h i I f e bei 
d e r K a t a strophell'a bw e hr. Um in Kata. 
strophen fäll en die Fachorganisationen, wie besonders 
die Feuer. und Deichwehren, wirksam unters tützen 
zu könn en, hat die T. N. in ihren "Bereitschafts . 
trupps" alle für ein e solehe Mithilfe geeigneten 



Kräfte aus der Bevölkerung vereinigt. Die älteren 
Mitglieder bilden zumeist gediente Pioniere, die jün: 
geren werden in laufenden Ausbildungs: und 
Übun gskursen für alle Zweige der Feuer: und Hoch: 
wasserbekämpfung vorgebildet. Durch Abmachung 
mit den Automobilverbänden ist für den schnellen 
Transport großer Massen von othelfern an die 
Gcfahrenstellen gesorgt. In großzügigen Übungen 
wird das Zusammenar,beiten praktisch erprobt. 
DiC6e Bereitschaft der T. N. für die Katast rophen: 
abwehr besteht neben der oben beschriebenen tech: 
nischen Einsatz:Organisation für die lebenswichtigen 
Betriebe. C • 

Als weiteres Glied der Katas trophe nabwehr tritt 
der von der Technischen Nothilfe e. V. neuerdings 
aufgenommene Gas s c hut z hinzu. Die Gas: 
schutz:Abteilungen der Technischen Nothilfe e. V., 
denen diese Aufgabe zufällt und deren Aufstellung 
zurzeit im Gange ist, s tellen selbständige Einheiten 
von N othelfern d ~1r, die im Gasschutz vertraut sind 

reiche Ausbildun!l weiterer Kreise der Technischen 
Nothilfe im Gasschutz. So ist der Gasschutz der 
Technischen Nothilfe e. V. letzten Endes eine 
Schule im Gasschutz für die gesamte Technische 
Nothilfe und reicht in seiner Auswirkung bereits in 
den passiven Luftschutz der Zivilbevölkerung hin: 
über. 

ß. Die g run d sät z li ehe B e d e u tun g der 
Tee h n i s ehe n Not h i I fee. V. für den 
L u f t s c hut z. 
Aus den voran,gegangenen Ausführungen lassen sich 
in Nutzanwendung für den Luftschutz fol .gende 
grundsätzliche Folg.erungen ziehen: 

I. Die Mitwirkung der T. N . e. V. im Luftschutz ent: 
spricht dem Zweck der Technischen l\'othiHc, wie 
er in Ziffer I der Richtlinien des Hcrrn Reichs: 
ministers des lnnern festgelegt ist. 

2. Für diese Mithilfe bringt die Technische Nothilfe 
wcrtyollc Grundlagen mit: 

phot. WI.cbr 

Gasschutz.Abteilung Dresden der Technischen Nothilfe im Anmarsch. 

und die erforderlichen technischen Fähigkeiten be: 
sitzen, um bei Gaskatastrophen mit geeignetem 
Gerät wirksam helfen zu können. 
Ober diese praktische Hilfe hinaus hat aber die 
Technische N othjlfe wichtige Dispositionsunterlagen 
für einen allgemeinen Gasschutz vorbereitet. So 
sind von ihr im ganzen Reiche diejenigen Stellen er: 
kundet worden, wo durch Produktion oder An: 
häufung gasentwickelnder Stoffe besondere Gefahrs: 
möglichkeit besteht. Zugleich ist der Charakter dieser 
Gefahren festgestellt worden. Und schließlich sind 
überall örtlich von ihr diejenigen Organisationen 
und Stellen erkunde t und in Übersichten fest : 
gehalten, die über einen eigenen Gasschutz verfügen, 
und zwar unter Angabe von Zahl und Art der Gas: 
schutzgeräte. Die genannten Ü bersichten, die von 
der Technischen Nothilfe auf dem laufe nden gehalten 
werden, bieten zweifellos für alle am Gasschutz in: 
teressierten Behörden wertvolle Unterlagen, deren 
sie sich für den Gas: wie den Luftschutz mit Vor: 
teil werden bedienen können. 
Mit ihrem praktischen Gassehutz:Dienst verbindet 
die Technische Nothilfe gleichzeitig eine umfang: 

a) die für den Luftschutz noh~cndige Ob~rs~cht 
über alle lebenswichtigen Betnebe, Ihre Emnch. 
tungen und Zusammenhänge; 

b) die Erfassung und Gliederung aller für einen 
technischen Hilfsdienst in Frage kommenden 
freiwilligen I-::räfte der Bevölkerung, ihre Ausbil. 
dung und Obung, insbesondere in den Zweigen 
der Katastrophenabwehr einschließlich des Gas
schutzes, und schließlich die Vorbereitung aller 
organisatorischen Maßnahmen zur Durchführung 
von Hilfeleistungen alle r Art. 

Diese Tatsachen lassen die Technische othilfe zu 
der berufenen Rah m e n : 0 r g a n isa t ion er: 
scheinen, in die sich die ge sam t e fr ei will i g e 
t ä ti geH i I feder Bevölkerung für den Luft. 
schutz eingliedern läßt. Sie ist die gegebene große 
PersonaL-Reserve für den passiven Luftschutz, die 
alle f r e i will i ge n Kräfte in sich vereinigt, einteilt 
und zur Verfügung stellt. Daß solche Zusatzkräfte 
aus der Bevölkerun!l in großem Umfange zur Unter: 
stützung der amtlich tätigen Organe beim passiven 
Luftschutz erforderlich sein werden, ist ohne Frage. 
Damit tritt die Wichtigkeit dieser Aufgabe deutlich 
hervor. Ohne ein solches großes Kräfte.Reservoir, 
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aus dem der Luftschutz in be1iebi~er Art und Menge 
geeignete zusätzliche Hilfe zur Verstärkung der 
aktiven Teile schöpfen kann, wäre die wirksame 
Durchführun~ in schlimmen und schlimmsten Fällen 
kaum denkbar. 
Es wird die Hauptaufgabe der Technischen othilfe 
beim passiven Luftschutz sein, diese Hauptreserve 
zu schaffen. Außerdem fallen ihr noch einige beson~ 
dere selbständi~e Aufgaben zu. 
Ist vorst,ehend die Wichtigkeit dieser Hauptaufflabe 
der Technischen Nothilfe e. V. im Luftschutz ge. 
kennzeichnet worden, so soll andererseits gewiß 
nicht die Schwierigkeit ihrer Durchführung verkannt 
werden. Es wird erforderlich sein, viele und recht 
verschiedenartige Anforderungen in kaum vorher 
absehbarer Art und Höhe erfüllen zu müssen. Aber 
diese Aufgabe, aus der Bevölkerun~ heraus rasch 
und sachgemäß schwierige Hilfeleistungen zu or~a~ 
nisieren, ist seit jeher das täwiche Brot der Tech~ 
nischen Nothilfe gewesen. Dafür verfügt sie übel' 
die entsprechenden organisatorischen Vorbereitun~ 
gen wie über ein in diesen Fragen ,geschultes Führer. 
und Unterführer~PersonaI. Man darf ohne über~ 
treibung sagen, daß durch das Bestehen der Tech~ 
nischen Nothilfe in Deutschland für diese wichti~c 
und unentbehrliche Aufgabe des Luftschutzes 
bereits ein erprobtes Organ vorhanden ist, um 
dessen Aufstellung sich andere Länder er t bemühen 
müssen. 
C. Die Mit wir ku n g im ein z ein e n. 
Um ein Bild zu bekommen, wie sich die Mitwirkun .~ 
der Technischen Nothilfe bei den einzelnen Auf~ 
gabengebieten des passiven Luftschutzes nutzbar 
machen läßt, ist es notwendig, an Hand der einzel. 
nen Auf,gabengebiete diese Frage zu untersuchen. 
Bei dem Ausgangs~ und Anfan~gebiet des passiven 
Luftschutzes, dem Flugmelde~ und Luft. 
s c hut z • War n die 11 s t ,wird für die Technisohe 
Nothilfe kein geschlossenes Tätigkeitsgebiet gegeben 
sein, da dessen Durchführung unmittelbar in der 
Hand der behördlichen Organe liegen soll. Es ist 
aber durchaus denkbar, daß die gute personelle 
Kenntnis der Leiter der Dienststellen der Tech~ 
nischen Nothilfe den Behörden eine wertvolle Unter. 
stützung sein kann. Neutrale und opferwillige Per~ 
sonen, die für dieses Aufgabengebiet heran~ezogen 
werden müssen, sind bestimmt vorzugsweise in dem 
Kreise zu finden, der dem Technischen~ o thilf e. 
Gedanken nahesteht oder in ihm täti~ war oder ist. 
Auch ist eine für die Durchführung der Warnung 
zweckmäßige technische Beratung der Behörden 
durch die Leiter der Dienststellen der Technischen 
Nothilfe oder Herren ihrer Ingenieurstäbe .gewiß 
mit Vorteil zu verwenden. Zusammengefaßt käme 
für dieses Gebiet I8.lso eine personelle und fachlkhe 
Beratung durch die Technische Nothilfe in b~ 
schränktem Umfange in Frage. 
Bei der Vorbereitun~ etwaiger T a r nun 1~ s ni aß. 
nah m e n wird die ~enaue Kenntnis der lebens~ 
wichtigen Betriebe den Leiter der Technischen~Not~ 
hilfe~DienststelIe zu einem sachgemäßen Berater der 
betreffenden Behörde machen. Auch bei der mö~. 
licherweise erforderlichen Umgruppierung und Ver~ 
legung wichtiger Anlagen in sichtgeschützte Gebiete 
wäre eine pr-aktische Mithilfe mit zahlreichen Fahr. 
zeuden und Hilfsmannschaften möglich. EIS erscheint 
aus "'diesem Grunde erforderlich, daß zum mindesten 
der Technische~N ot.hilfe~Führer oder ein geeigneter 
Vertreter der Technischen Nothilfe bei allen über~ 
legungen über die Tarnung mit herangezogen würde, 
da er über eine Mithilfe der Technischen Nothilfe 
im Einzelfall bestimmt wertvolle praktische Vor~ 
schläge machen kann. 
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Hin ichtIich einer Mitwirkung der Technischen Not. 
hilfe beim Einzel. und Kollektivschutz ist folgendes 
zu sagen: 
Die selbständige Beschäftigun.g der Technischen 

othiIfc e. V. im Gasschutz befähigt sie zweifellos, 
bei der Ausbildunll bestimmter Personenkreise im 
Gasschutz über ihren eigenen Rahmen hinaus mit. 
ZlIwirken. Solche Personenkreise wären : Das Per. 
sonal wichtiger Zivilbehörden, die Bele~chaften 
lebenswichtiger Betriebe, Hilfskommandos in großen 
I ndustrie.Betricben, Einzelpersonen, die als Haus. 
meister in den Häusern oder als Wachen bei den 
KollektiwSchutzräumen tätill und deshalb im Gas~ 
schutz ausgebildet sein müssen. Welche Kreise hier. 
bei hinsichtlich ihrer Ausbildung der Technischen 
Nothilfe zugewiesen werden, wird eine Froge der 
örtlichen Vereinbarung sein. 
Für den Kollektiv. oder Sammelschutz wird sich die 
technische Vorbildung der Mitglieder der Teeh. 
nischen Nothilfe e. V. besondellS zweckmäßig ver. 
werten lassen. Die behelfsmäßige gas~ und splitter. 
sichere Abdichtung der Kellerräume ließe sich so 
durchführen, daß die zuständige Polizei mit tech. 
nischem Personal der Nothilfe planmäßig die ge~ 
eigneten Kellerräume erkundet, festlegt und für 
die Ausführung die notwendige technische An. 
weisun~ gibt. Im Ernstfalle selbst müssen von der 
Technischen Nothilfe fli egende Trupps bereit. 
gestellt sein, die diese Arbeit der Hausbewohner 
unterstützen. Auch würde im weiteren Verlauf eine 
ständige Prüfung der getroffenen Sicherheitsmaß~ 
nahmen notwendig, die durch Ingenieure der Tech~ 
nischen Nothilfe übernommen werden könnte. 
Inwieweit bei größeren Sammelschutzräumen (Be~ 
zirkszufluchtstätten u. ä.) eine mitwirkende Tätigkeit 
für die Technische Nothilfe in Frage kommt, läßt 
sich allgemein kaum festlegen. Auch hier kann die 
technische Beratung bei Erkundung und Vorbereitung 
wertvoll sein. Ist schnelle Ausführung geboten, so 
könnten hierzu technische Hilfsmannschaften abge. 
ordnet werden. Schließlich wäre eine Mithilfe bei 
der öffentlichen Kenntlichmachung der Räume mög. 
lieh, sofern die Polizei bzw. die Stadtverwaltungen 
hierzu Hilfskräfte benötigen sollten. 
Das weiteste Betätigungsfeld für die Technische 

othilfe im Rahmen des Luftschutzes wird auf dem 
Gebiete des Sicherheits~ und Hilfsdienstes bei oder 
unmittelbar nach Luftangriffen liegen. Hier falle!l 
ihr auch besondere selbständige Aufgaben zu. 
Unter "Sicherheits~ und Hilfsdienst bei Luftangrif. 
fen" sind hier alle Maßnahmen verstanden, die be. 
zwecken, beim Luftangriff entstandene Gefahren 
oder Schädigungen schnellstens zu beseitigen. Aus 
dem umfangreichen Rahmen der hierfür notwen . 
digen Hilfsmaßnahmen sollen nachfolgend nur die~ 
jenigen Tätigkeiten behandelt werden, bei denen vor. 
zugsweise eine Mitwirkung der Technischen Not. 
hilfe in ,Frage kommt. Dies ist der Fall: 
a) Bei m F e u e r 1 öse h die n s t. 
D a bei einem Luftangriff mit einer außerordentlich 
großen Anzahl von Bränden gerechnet werden muß, 
ist es klar, daß die zahlenmäßig auf den Friedens. 
durchschnitt hemessene Feuerwehr mit eigenen 
Kräften allein nicht auskommen kann. Neben einer 
Aufstellung bzw. Vermehrung von Feuerlöseh.Appa. 
raten in den einzelnen Häusern wird daher eine 
starke Auffüllung der Feuerwehr mit geeignetem 
Personal erforderlich sein. Im ersten Buch über 
Gas. und Luftschutz, das von einem bekannten 

,Feuerwehr~Ingenieur verfaßt worden ist1
), wurde 

deshalb der Ruf nach einer "Reservefeuerwehr" er~ 
hoben und ,als gegebener Rahmen dafür die Tech~ 
nische Nothilfe bezeichnet. 



Es ist wohl kaum ein Zweifel, daß dieser Hinweis 
schon deshalb berechtigt ist, weil ja die Technische 
Nothilfe die Aufgabe, eine Reserve für Verstärkung 
und Erdänzung der Feuerwehren zu bilden, in ihrer 
Katastrophen.Abwehr praktisch betreibt. Sie braucht 
ihren bestehenden Rahmen nUr entsprechend zu er. 
weitern und den besonderen Wünschen in diese:' 
iRichtung anzupassen. 

Dies wird am besten folgendermaßen erreicht: 
Die örtliche Feuerwehr gibt der Ortsgruppe der 
Techni ehen othilfe ihren Bedarf und ihre beson< 
deren Wünsche für diesen Fall an. Die Ortsgruppe 
hat nun dafür zu sorgen, den gewünschten Bestand 
laufend bereit zu haben. Neben Kontrolle und Ver. 
waltung dieser Nothelfer tritt ihre praktische Aus. 
bildung. In ruhigen Zeiten besitzt so die Technische 
Nothilfe eine geeignete Reserve für ihre Tätigkeit 
bei der Katastrophen.Abwehr, im Ernstfall tritt 
dieoer Teil der Nothelferschaft zur Feuerwehr über. 
Der Vorteil dieser Regelung liegt darin, daß die be. 
treffenden Hilfskräfte einerseits laufend im Dienst 
der Allgemeinheit verwendet werden können, ihre 
Ausbildung also niemals wertlos ist, andererseits 
darin, daß die Feuerwehren vorgebildete und ein. 
geübte Kräfte im Ernstfall erhalten. Damit dürfte 
heiden Teilen und als dritten, der Bevölkerung, am 
besten gedient sein! 

b) Bei Aufräumungs. und Sicherungs. 
ar bei t e n. 
Es wird kaum falsch berechnet sein, wenn man an. 
nimmt, daß bei einem Luftangriff nach der Brand. 
gefahr die Einsturzgefahr infolge Wirkung der 
Explosivbomben die nächstgrößte ist. Die Be. 
freiung Verschütteter und die sofortige Sicherung 
gegen weitere Einsturzgefahr, die überhängende und 
ihrer Stützen beraubte Gebäudeteile darstellen, wird 
daher zu einer vornehmliehen Aufgabe innerhalb der 
bei einem Luftangriff notwendigen Hilfsmaßnahmen. 
Diese Aufgabe kann nur von technisch vorgebildeten 
Kräften durchgeführt werden. Schon die Erfahrun; 
gen der letzten Jahre im Weltkriege ,haben gezeigt, 
daß mit den einfachen Werkzeugen, wie Beilen, 
Hacken und Spaten, hierbei wenig anzufangen WaTt 
Die Handhabung moderner Aufräumungswerkzeuge, 
wie Greifer, Schneidbrenner, pneumatischer Meißel 
wird notwendig sein. Nicht weniger fachmännische 
Kenntnisse erfordert das Absteifen gefährdeter Ge. 
bäude. Auf diesem speziell technischen Gebiet wird 
die Technische Nothilfe als selbständige Formation 
in erster Linie im passiven Luftschutz tätig werden 
müssen und alle Vorbereitungen sowohl in per' 
soneller wie materieller Bereitschaft zur Erfüllung 
dieser wichtigen und schwierigen Aufgabe zu treffen 
haben. 

c) Bei Instan .dsetzung lebens. 
wie h t i ger Lei tun gen. 
Bei der großen Sprengwirkung der Explos·ivbomben 
wird auch mit mehr oder minder umfangreichen 
Zerstörungen lebenswichtiger Leitungen zu rechnen 
sein. Eine solche Zerstörunj;l kann teilweise unmit. 

1) "Gasschutz" von Brandoberingenieur Rumpf, Königs< 
berg. 

telbare Gefahr bedeuten. wenn beispielsweise aus 
zerstörten Gasleitungen das Gas entweicht und ex. 
plosive Luftgemische entstehen. Oder ein großes 
Wasserrohr geht zu Bruch und überschwemmt tief
gelegene Räumlichkeiten und Stadteile. In jedem 
Fall bedeutet die Zerstörung einer lebenswichtigen 
Leitung neben der unmittelbaren Gefahr die Lahm. 
legung von Arbeit und Verkehr und damit eine 
empfindliche Störung und Schwächung, die schnellste 
BeseWgung verlangt. Wenn für die Behebung sol. 
eher Notstände auch die Verwaltung und Beleg. 
schaften der lebenswichtigen Betriebe in erster 
Linie heranzuziehen sein werden, so wird in 
schlimmsten Fällen oder bei eigenen Verlusten in 
den lebenswichtigen Betrieben das betriebseigene 
Personal hierfür keinesfalls ausreichen. Es muß also 
Vorsorge getroffen sein, daß SpeziaLkräfte aus der 
Bevölkerung bereitstehen, um diese dringlichen In-
standsetzungsarbeiten zu unterstützen. Da in der 
Technischen Nothilfe gerade Fachkräfte auf dem 
Gebiete der lebenswichti.gen Betriebe genügend vor. 
handen sind, so kann sie solche Spezialtrupps zur 
Unterstützung bei den Instandsetzungsarbeiten an 
den lebenswichtigen Leitungen aufstellen. bereit
halten und bei Bedarf zur Verfügung stellen. 
d) Bei der E n t gift u n g. 
Die Durchführung der Entgiftung wird vornehmlich 
dem städtischen Reinigungsdienst obliegen. Da aber 
mit der lotwendigkeit einer Verstärkung des Reini; 
gungsdienstes nach Lage des Falles jederzeit gerech. 
net werden muß, wird die Technische Nothilfe, ein. 
gedenk ihrer Grundaufgabe, die Hauptreserve für 
den passiven Luftschutz zu bilden, auch für diesen 
Fall durch Bereitstellung und Ausbildung geeigneter 
Hilfsmannschaften Vorsorge zu treffen haben. Das 
ist auch schon deshalb notwendig, weil die aufge. 
führten anderen Betätigungen, wie Aufräumungs. 
und Instandsetzungsarbeiten nötigenfalls eine vor. 
herige oder gleichzeitige Entgiftung voraussetzen, so 
daß die Technische Nothilfe von sich aus mit der 
Entgiftung vertraut sein muß. 
Die Ausführungen über die Mitwirkung der Tech. 
nischen Nothilfe im passiven Luftschutz dürften zur 
Genüge gezeigt haben, wie wichtig eine enge Mit. 
beteiligung der Dienststellen der Technischen Not. 
hilfe an allen Aufgaben des Luftschutzes ist, und in 
welch umfangrekher Weise die Organisation zur 
Bewältigung der verschiedenartigen Aufgaben heran. 
gezogen werden kann. Eine solche weitgehende 
Hel'anziehung ist nicht nur aus praktischen Gesichts. 
punkten empfehlenswert, sondern auch aus psycho. 
logischen Gründen zu wünschen. über die Teeh. 
nische Nothilfe wird die Bevölkerung als solche für 
das Problem interessiert und der einzelne mit mehr 
oder minder wichtigen Hilfsaufgaben betraut. Es 
wird dadurch nicht nur in weitesten Kreisen sach. 
gemäßes Verständnis für die Fragen des Luft; 
schutzes verbreitet, sondern auch erreicht, daß im 
Ernstfalle eine große Anzahl von Personen sich mit 
Funktionen betraut fühlt. Dieses Verantwortungs. 
gefühl ist aber das beste Vorbeugungsmittel gegen 
Furcht oder Panik, die ebenso sehr aus Unverstand 
wie Unverantwortlichkeit entspringt. Gelingt es, 
die Gefahr der Panik zu bannen, dann ist damit 
allein schon ein .großer Erfolg erreicht. 

Abonnementsbestellung auf Gasschutz und Luftschutz 
bei Dr. August Schrimpff, München 2 NO, Ludwigstr.14 
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Übersicht der Betätigung der T. N. e. V. im Luftschutz 

selbständig unterstützend selbständiR un terstützend 
A. Allgemeine 

Technische Hilfe 
A. Allgemeine 

Technische Hilfe Bedeufung Hauptreserve Bedeutung Hauptreserve 
im Luftschutz beim ReHungs-

für alle TeIle im Luftschutz beim Rettungs-
für alle Teile 

dienst dienst 

B. Mitwirkung e) Feuerlöschdienst Reserve für 
im einzelnen Feuerwehr 

a) Melde- und Personelle und f) Aufräumungs-u. Gestellung von 
Warndienst fachliche Beratung Sfcherungsarbeifen Fachtrupps und 

b) Tarndienst . Personelle und Gerät 
fachliche Beratung g) Instandsetzungs- Gestellung v. Fach-

e) Einzelschutz Ausbildung arbeiten lebens- trupps zur Unter-
bestimmter wichtiger Leitun- stützung d. lebens-

Personen kreise gen wichtig. Betr. 
im Gasschutz h) Entgiftung Zusätzliche Hilfs-

d) Sammelschutz Technische Be- kräHe f. städtisches 
rafung u. Anleitung. 

Gestellung von 
Reinigungswesen 

Hilfspersonal für 
Herrichtung von 
Schutzräumen 

Ergebnis des internationa,len Wettbewerbs 
zur Feststellung der Anwesenheit von Yperit in der Luft 
Ber·eits im Januar 1928 in Brüssel war die "Commis. 
sion internationale d'Experts pour 1a protection des 
populations civiles contre 1a ,guerre chimique", und 
zwar auf Anregung von .deutscher Seite hin, zu der 
Entschließung gelangt, dem "Internationalen Komitee 
des Roten Kreuzes" einen Wettbewerb zur Auf. 
findung ,eines geeigneten Indikators zum Nachweis 
von Yperit (Senfgas, Gelbkreuzkampfstoff, Dichlor. 
diäthylsulfid) für den Gebrauch der Zivilbevölkerung 
anzuempfehlen. Der diesbezügliche Entwurf dieses 
Preisausschreibens, vorgelegt der internationalen 
Saohverständi,genkommission von Professor Andre 
Mayer, Paris, fand in der Kommissionssitzung 1929 
in Rom seine endgültige Fassung; ein Preis von 
10000 Schweizer Frank.en wurde vom "Internatio. 
nalen Komitee des Roten Kreuzes" in Genf für 
diesen Zweck ausgeworfen. 
Das Ergebnis dieses Preisausschreibens liegt nunmehr 
vor und J.autet nach der Veröffentlichung der 
"Revue internationale de la Croix.Rouge" Nr. 148, 
a vrii 1931, folgendermaßen: 
Der Wettbewerb zur Feststellung der Anwesenheit 
von Yperit in der Luft wurde vom "Internationalen 
Komitee des Roten Kreuzes" am 1. Juli 1929 auf 
Wunsch der internationalen Kommission von Sach. 
verständigen eröffnet mit dem Zweck. die Zivil< 
bevölkerung gegen den chemischen Krieg zu 
schützen. Am 31. Derember 1930 wurde der Wett. 
bewerb geschlossen. 
Die hervorragenden Chemiker von 5 verschiedenen 
Nationen hatten sich bereit erklärt, das Amt der 
Preisrichter für diesen Wettbewerb zu übernehmen. 
Sie vereinigten sich am 3. und 4. April in dem 
chemischen Institut der Universität Paris. Sie prüf. 
ten die -eingereichten Arbeiten, nahmen die nötigen 
Versuche vor und trugen das Er,gebnis dieser Prü. 
fun g in das hierunter veröff.entlichte chlußprotokoll 
ein. ie legten Wert darauf, diesem Protokoll allge. 
meine Betrachtungen über die Frage des chemischen 
Krieges sowie über die von dem Internationalen 
Komiteo übernommene Arbeit hinzufügen. Diese 
Betrachtungen wurden in 3 Beschlüssen formuliert. 
Das Intemationale Komitee ist den Vertretern der 
Wissenschaft ga-nz besonders dankbar, daß sie ihre 
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laufenden wissenschaftlichen Arbeiten unterbrochen 
haben und dem Ruf des Rot.en Kreuzes gefolgt sind. 
Es ist überzeugt, daß auch das Rote Kreuz diese seine 
Gefühlc voll und ganz teilt. Es wird nicht verfehlen, 
den angegebenen Anregungen nachzugehen, und 
wird zu geeigneter Zeit die Ergebnisse mitteilen, zu 
denen diese Anregungen geführt haben. 

Intern ationa ler Wettbewerb zur 
Fe tstellung der Anwesenheit von 
Yperit in der Luft zu dem Zwecke, die 
Zivilbevölk~rung gegen die che. 
mische Kriegführung zu schützen. 
Das Preisrichterkollegium, das vom "Internationalen 
Komitee des Roten Kreuzes" eingesetzt wurde, um 
die dem Wettbewerb eingereichten Vorschlä~ zu 
prüfen, bestand aus: 
H rrn G . Ur b ai n, Mitglied des Instituts und Pro. 
fessor an der Sorbonne. Direktor des chemischen 
Instituts der Pariser Univ·ersität, als Präsident 
(Fl'ankreich), 
Professor F. Hab er, Geheimer Oberregierun~rat, 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften (Deutsch. 
land), 
Professor S war t von der Universität Gent, Mit. 
glied der Königlichen Belgisohen Akademie der 
Wissenschaften (Bel~ien), 
Sir William Pop e. Professor an der Universität von 
Cambridge, Mitglied der Royal Society (Groß. 
britannien), 
Professor Dr. Z an g ger von der Universität 
Zürich, Direktor des Instituts für ~ericht1iche Me. 
dizin in Zürich (Schweiz), 
Professor Dem 0 1 i s, technischer Beirat des inter. 
nationalen Ausschusses des Roten Kreuzes, Sekretär 
des Preisrichterkolle~iums. 
Dieses Kollegium trat am 3. April 1931 im chemi. 
sehen Institut der Universität Paris zusammen. 
Herr von Hall er, Mitglied des "Internationalen 
Komitees vom Roten Kreuz", eröffnete die Sitzung 
des Preisrichterkollegiums, verlas noch eInmal die 
Bedingungen des Wettbewerbs, nach denen die Be. 
werber ein Reagens auf Yperit ,angeben ollten, das 
gleichzeitig empfindlich, spezifisch auf Yperit ren. 



gierend, hinreichend handlich und verhältnismäßig 
billig sei, also allgemein verwandt werden könnte. 
Das Preisrichterkollegium erhielt die eingereichten 
Arbeiten, deren Verfasser ihm aber nicht bekannt 
waren; jede Arbei t war einfach mit einer Zahl be~ 
zeiohnet. 
Sämtliche zum Wettbewerb eingereichten Arbeiten 
wurden eingehend geprüft. Für jede legte das Preis
richterkollegium genau den vom Verfasser angege
benen Versuch fest und bestimmte die Bedingun.gen, 
unter denen dieser Versuch auszuführen war. Eine 
erste Sichtung führte dazu, neun Arbeiten aus
scheiden zu lassen, die den Bedingungen des Wett
bewerbs nicht entspr.achen. Vier weitere Arbeiten 
wurden beiseitegelegt, weil die Reaktion, die sie all' 
gaben, nicht den Charakter der spezifischen Eigen
tümlichkeit besaß, die als unerläßlich gefordert wor_ 
den war. 
Die 4 Arbeiten, die von dem PreisrichtenkoIIegium 
schließlich zurüokbehalten worden waren, wurden einer 
experimentellen Prüfung unterzogen. Die Ein
richtung, die hierzu benutzt wur.de, fand die einstim ~ 
mi gc Billigung der Mitglieder des Preisrichter
kollegi·ums. Si.e brachte eine Luft zustande, die pro 
Liter 0,07 Milligramm Yperit enthielt. Dieser 
Yperitgehalt war durch die Wettbewerbsbedingun ~ 
gen festgelegt') und durch genaue mcn.genmäßigc 
Versuche vorher kontrolliert worden. 
Die 4 zurückbehaltenen Arbeiten wurd en nun cx~ 
perimentell geprüft. K ein Erg e b n i sen t -
sprach in genügendem Maße den For 
der u n gen. U n t erd i es e n Ums t ä n den 
glaubte das Preisrichterkollegium 
von einer Zuerkennung des vom inter 
nationalen Roten ~ Kreuz ~ Komitc e oe_ 
stifteten Preises Abstand nehmen .... zu 
so l I e n 2). 
Pari s, den 4. April 1931. 
(Es folgen die Unterschriften der Mitglieder des 
Preisrichterkollegiums.) 

Beschluß r. 1. 
Das internationale Preisrichterkollegium von Chemikern, 
das sich auf Wun eh des "Internationalen Komitees vom 
Roten Kreuz" am 3. April 1931 in Paris versammelte, ist 
der überzeugung, daß ein neuer Krieg mit a1\en Hilfs~ 
mitteln der Wissenschaft und der Technik geführt werd en 
wird und noch sehr viel mörderischer als die früheren 
sein wird, daß er die Zivilbevölkerung nicht schonen und 

1) Vorgeschlagen von der internationalen Saehverständigen~ 
kommission in Rom. Die Schrift!. 
~) Von der Schriftleitung gesperrt. 

sogar die Zivilisation selbst in Gefahr bringen wird. Es 
beglückwünscht das Internationale Komitee vom Roten 
Kreuz zu dem unternommenen Werk, das die Völker 
auf diese furchtbare Gefahr hinweisen soll. 
Paris, den 4. April 1931. 

( n tersehriften.) 

Beschluß Nr. 2. 
Das Preisrichterkollegium ist der Ansicht, daß das Inter~ 
nationale Komitee vom Roten Kreuz versuchen soll, von 
den Regierungen über alle Dokumente unterrichtet zu 
werden, die über die Feststellung von Kampfgasen und 
über den Schutz gegen Kampfgase bereits zusammen~ 
gestellt wären oder noch würden. Es erklärt sich bereit, 
bei dieser Aufgabe mitzuhelfen. 
Der Wettbewerb zur Feststellung der Anwesenheit von 
Yperit in der Luft hat gezeigt, daß das Vorhandensein 
geringer Yperitmengen in der Luft durch Verfahren, die 
außer halb eines chemischen Laboratoriums und von icht. 
spezialisten benutzt werden können, ein äußerst schwie~ 
riges Problem ist, dessen Lösung noch in weiter Ferne zu 
liegen scheint. Das Preisrichterkollegium glaubt, daß 
dieses Problem den Oberlegungen und Forschungen der 
dazu berufenen Chemiker gestellt werden muß. 
Wenn das Kollegium auch nicht die Hoffnung aufgibt, daß 
ein praktisches Verfahren zur Feststellung von Yperit 
entdeckt wird, so weist es doch darauf hin, daß die 
Reinigung der mit Yperit durchsetzten Luft ein gelöstes 
Problem ist. Alle Länder verfügen heute über Filtervor_ 
richtungen, die das Yperit und gleichzeitig auch alle an. 
tieren Kampfgase nicht durchlassen. 
Das Preisrichterkollegium erlaubt sich, die Aufmcrksam~ 
keit des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz auf 
die Wichtigkeit der Schutzmittel für die einzelnen Per~ 
sonen, sowie für die Gesamtheit und auf das große Inter. 
esse zu lenken, das an der Vervollkommnung dieser Mittel 
besteht. 
Paris, den 4. April 1931. 

(Unterschriften.) 

Beschluß Nr. 3. 
Wir legen in unserer Eigenschaft als Mitglieder dcs Preis~ 
richterkollegiums, das vom "Internationalen Komitee des 
Roten Kreuzes" zur Feststellung der Anwesenheit von 
Y perit eingesetzt wurde, Wert darauf, allen ' unseren Dank 
den Professoren Urbain und Demolis, sowie ihren ge. 
samten Mitarbeitern für die wertvolle Unterstützung aus. 
zusprechen, die sie unseren Arbeiten dadurch zuteil 
werden ließen, daß sie so vollständig und genau die Aus~ 
führung der Prüfungsversuche vorbereiteten. Durch sie 
waren wir in der Lage, die Arbeit mit der besonders 
bedingten Schnelligkeit und Genauigkeit auszuführen, die 
von uns verlangt wurde. Indem wir ihnen für ihre Tätig~ 
keit und ihre Hingebung unsere Verehrung zum Aus. 
druck bringen, erfüllen wir sehr gern eine schuldige 
Dankespflicht. 
Paris, den 4. April 1931. 

(U n terschri ften.) 

Lu/lmanöver und Lu/lschufJübungen 

Frankreich. 
Vor den großen französischen Herbstmanövern, die mit 
Einsatz sehr starker Luftstreitkräfte Anfang September 
im alten Kampf.ge lände an der Ais n e stattfinden, sind 
bereits vom 15. bis 20. August besondere Luftmanöver 
bei a n c y veranstaltet worden. Obwohl die Anwen~ 
d·ung von Gasbomben durch internationales Abkommen 
ausgeschlossen sein soll, trugen ,die Manöver in erster 
Linie derarti gen An.griffen Rechnung. Flugzeuggeschwa ~ 
der warfen über Nancy Bombenattrappen ab; Polizei, 
Feuerwehr, Rettungs'wesen, Pfa,dfinder und sonstige 
Hilfsmannschaften standen unter Alarm. Für die Zivil_ 
bevölkerung errichtete Unterstände (Zufluchtsstätten) 
wur.den probeweise zerstört, um aus den Erfahrungen 
v·erstärkte Schutzmaßnahmen therleiten zu können. Trotz 
starkem Artillerieschutz und der auf Sirenensignale 

durchgeführten Ver.dunkelung der Sta·d·t konnten -die 
Bombengeschwader die Angriffe durchführen. 
Interessant ist ferner das befriedigende Er,gebnis einer 
Vernebelungsübung, die in Anwesenheit .des Marschalls 
Petain am letzten Manövertage von zwei Flugzeugen 
vorgeführt wurde und einen beachtlichen militärischen 

utzeffekt bewiesen haben soll. 
Pariser Zeitungen berichten schließlich, -daß .an den 
großen Manövern an der Ais n e neben militärischen 
Luftstreitkräften auch vier Abteilungen privater Ver. 
kehrsflugzeuge teilnehmen \ver·den. Man glaubt, daß 
die zugelassenen Maschinen, .die eine Motorenstärke 
von mindestens 80, höchstens 14Q PS haben dürfen un-d 
eine Leistung von nur etwa 130 Stundenkilometern 
erreichen, gute Dienste als militärische Verbin.dungs~ 
flugzeuge leisten können. 
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Italien. 
Die italienischen Luft manöver, die vom 25. bis 31. A ug. 
1931 in Nor,ditalien im R aum von Genua und Mailano 
stattge fun-den haben, begann en mit ein em nächtl ichen 
:\n.griff auf Mai I a n d. Mehrere hu n.de rt Flugzeuge 
überflogen in breiten Wellen die Stadt und bel,egten 
den Bahnhof und alle stra tegisch wichti gen Punkte der 
Stadt mit Bomben. Den A bwehrkräften gelang es 
nicht, den A ngri ff wbzuschla'gen. Ma iland war nach 
dem Angriff in ,dichte chemische ebel gehü ll t . Wä h. 
rend der Manöver wurden erstmali g Versuche mi t 
Marconiappara t-en für Fernphotogrwphi e angestellt , -d ie 
auf einem Eindecker montier t waren und mi t Empfangs, 
stationen für k urze und lange W ellen in Verbindung 
sta nden. Die Ergebn isse sollen befri edi gen,d se in. 
Den italienischen Zeitungsber icht en zufolge end eten die 
Manöver mit ,der völl igen N i,ederl age der bl auen Par tei, 
d ie gezwungen wa r, n och wä hre nd ,der Kampfhandlun gen 
die aflJgreifen de rote P ar tei um Frieden zu ·bit ten. 
Nach A bschluß der itali eni schen Luftmanöver führ te 
Mussolini in se iner A nsprache in S p e z i a aus: "Man 
müsse ernst li ch an ,die O rgani sa t ion einer m,ichti gen 
Luftwa ffe denken, um It ali en ·gegen ein so verh ee rend es 
KriegswerkJzeug schützen zu könn en. D ie Verdiens te 
des Faschism us um die Wiedergeburt des itali enischen 
Flugwesens ,dürften ni e vergessen wer·del', vor all em 
aber nie die otwe ndig kei t , ,berei t zu sein , Vaterl and 
uflJd Revolu tion zu verteild igen. Es se i ein besond erer 
Zweck der Luftmanöver ge'wesen, auch den Laien zu 
zeigen, daß Itali en ei ner fei ndli chen ü berma cht in der 
Luf t ke inen nachhalti,gen Wi,derstan.d entgegenset,ze n 
kö nne, un d ,daß die Ford erun g der itali eni schen Regie, 
rung auf Parität mit der st iirksten europäischen Kont i, 
nent almacht auch für di e Luftwaffe zu recht h es ti.in·dc." 

Polen. 
D ie poln ische "L i g a für Lu f t , u n ,d Gas a b w c hI' '' 
hat mi t Unters tü tzung der Z ivi], ·und Mili tä rb ehörd en 
selbst in kl ei neren Städt en Fli ege r, und Gasabwehr, 
übunge n veranstalt et. Di e Ubun,gen wur.den vo n den 
Behör,den jeweils du rch ö ffent li chen A nschlag bekannt, 
gegeben. A n ihnen nahmcn -di e milit äri sch organ isierten 
Ve rbände, Feuerwehr, Poli zei uno fr ei willige Sanitäts, 
abte ilungen gemeinsam mit Truppenve rb änd en tei l. D ie 
polnische Prt;sse, vor allem der Kur j e I' P o Z n a n , 
s k i, propag iert den Bau einer st ark en Luftflotte, ,d er 
für den Kri eg mit D eutschland - wie bezeichnender, 
w~ i se offen gesag t wird - entscheideflJde Bed eutun g 
belzumcssen sei. 

Tsehechoslowakei. 

Vom 26. bis 28. J.uli fanden In Gegenwa r t ,des tschecho, 
slowaki schen Generalst a.bschefs Ge n. Joh. Syrowy üb er 
Südm ii hren große Flugabwehrübungen sta tt. Die An , 
griffe wurd en hauptsächlt ch auf ·d~e Städte 0 I 01 Ü t z , 
B I' Ü n n , Kr e m s i e r , P I' e r a u untern omm en. Be, 
t eili gt ware n außer Militä rformationen 180 Flugzeuge 
sowie Zivi lorganisati onen. D er erst e A ngriff erfolgte 
am 'l:1. Juli um 9.45 U hr von 9 Bombenflug.zeugen auf 
Olmütz. Z iel Hauptbahnhof. Sirenen u rud G locken, 
geläute verkünd eten Fliegeralarm. In Ahwehrtät igkeit 
traten b ei di esem An,griff 4 Verfot.gungsflu g,zeuge der 
Olmützer Flughalle und Fli egerab wehrbatterien. D auer 
des feirudli chen Fli egerangriffs 5 Minuten. Zweiter A n, 
griff in der Nacht vom 27. zum 28. Juli um 23.45 U hr . 

ach einer kur zen P ause wurd e von ei ner anderen 
Fli egergruppe ein we iterel A ngriff unt ern ommen, d er 
sich bi s über di e Sta-dt Prerau erweiterte. Zwei Bom, 
benangriffe wurd en am 28. Juli ausgefuihrt. D er erste 
A ngriff ri chtete sich auf OLrnütz, Prerau, Kremsiel' un-d 
Otrokovice. U m 9.50 U hr untern ahmen 8 V erfolgungs, 
flu gzeuge einen A ngriff auf eIße feindliche Bomb en, 
f1ugzeu.g'grupp e. Das Resultat d er Fliegerabwehrübun gen 
wa r zu fri edenstellend. Cohrs. 
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Werdet und Werbt Mitglieder der 

Deutschen Luftschutz Liga 

IndusfriesdJutJ 

Tagung der Auskunfts. und Zentralstelle in Jena. 
Am 14. und 15. September fand in J e n a di e dies, 
jährige Tagun g der "A u s k u n f t s, u n d Ze n t I' a I . 
s t e ll e f ür L e it e r und D eze rn e nt e n d es 
fe u e r sc hut z, und S i c h e rh e it s di e n s t cs in , 
d u s tr i e il e r U n t e rn e h m e n" statt. Es nahmen 
etwa 150 Herren teil , Vertreter von industriellen ntcr, 
nehmungcn, Vcrtreter dcr Regierung und von Kommunal, 
behörden, Polizei, und Feuerwehrbeamte, W isscnschaftler. 
Tngenieurc und Vertretcr der Technischen Nothilfe. 
Neben fachlichen A usführun gen standen vor allem im 
Mittclpunkt der Veranstaltung Vort rägc übcr Lu f t , 
$ C hut z fr a ge n. Ministerialrat W a g n e I' vom Rcichs, 
ministe rium des Innern sprach übcr "Die Organisa tion 
des zivilen Luftschutzes", Herr vo n 0 i.i I' i n g vom 
Rcichsverband der deutschen Indus trie über "Die er, 
iorderlichen V orbereitungen für dcn Luftschutz in , 
dustrie ller W erke, sowcit sie ohne A ufwendung bc, 
sondercr Mittel möglich sind". ü ber Luftschutzmaß, 
nahmen für den Bergbau gab Bergassessor F 0 I' S t , 
01 a n n , HauptsteIle für das G rubenrettungswesen in 
Essen" grundlegende A usführungcn. Oberingenieur W 0 I , 
li n , A uer G. m. b. H ., führte einen Film vor '\i on 
praktischen Luftschutzübungen, die zum Teil in einem 
industricllen W erk stattgefunden haben. Die Nach, 
kriegsbrandbombe dcr Fremdstaaten und ihre Wirkung 
mit praktischer V orführung bchandeltc Brandoberingenieur 
Rum p f , Städtische Berufsfeucrwehr, Königsberg. Der 
Leiter des Gasschutzes der Technischen othilfe e. V .. 
Ik rlin,Steglitz, H err H a rn p e, sprach über " Die cin , 
heitliche Durchführung des Gasschutzes dcr Techn ischen 
Nothilfe im Deutschen Reich". 
Dic V ersammlung folgte allen Vorträgen mit off ensicht. 
lieh größtem Interesse, und die Diskussionen bewiese n. 
wie allgemein vcrbreitet die Erkenntnis der dr inglichen 
No twendigkcit von Gasschutz und LlIftschut:t bereits in 
allen Kreisen dcs deutschen V olkes ist. Cohrs. 

Gasunfall in einer Konservenfabrik. 
In der Konscrvcnfabrik der Zinnert A .• G . in Potsdam 
ercigncte sich am 24. 8. cin schwerer Unfall durch 
Undicht werden eincr Eismaschine. Z ehn A rbciterinn en 
wurden durch dic ausströmenden A mmoniakdämpfe be, 
tiiubt lind mußten nach dem Krankenhause gebracht 
werden. Bei den Rettungsarbeiten erkrankten auch drei 
Feuerwehrleute, die sich ebenfalls in ärztliche Behand, 
lung begebcn mußten. D. A. Z . v. 25. S. 

DeufsdJes Rofes Kreuz 

Gasschutzlehrgang in der Aachener Hochschule. 
Ocr Aachener Anzeiger "Politisches T ageblatt" vom 
14. September bringt darüber an auffallender Stelle mIt 
der "ü berschrift "G a ss e hut z tut n o t '" folgenden 
Bcrieht: Am Samstag, dem 12. September, nachmittags 
um 3 Uhr, begann im Hörsaal dcs "Eisenhüttenmänni, 
schen Institutes der T echnischen H ochschule" ein Gas. 
schutzkllrsus für die Sanitätskolonnen des Roten Kreuzes 
in Aachen. A ußer den Sanitätsmannschaften waren auch 
f eucrwehr und Polizei vertreten. Der Besuch war so 
za hlrcich, daß sich der ziemlich große H örsaal als zu 
klein erwies. 
Medizinalrat Dr. C lau d i t z eröffn ete im Namen des 
Oberbürgermcisters der Stadt Aachen den Kursus, hieß 
die T eilnehmer willkommen und führte anschließend aus, 
daß die Bchörden in letzter Z eit mehr und mehr für 
ausreichende V erbreitung des Gasschutzes eingetreten 
seien. Die zunehmende Verwendung von Gasen in der 
Industrie, die Ferngasversorgung usw. machten eine weite 
V erbreitung von V erhaltung maßregeln notwendig. In 
den achbarländern habe man schon lange vor uns die 
Initiative ergriffen und die Bevölkerung im weitesten 
Maße aufgeklärt und unterrichtet. Diesem Zwecke solle 
auch dieser Kursus dienen. Er sollc Anregung sein zur 
Weitcrbildung auf dem Gasschutzgebiete. Auch ohne 
kriegerische Bedrohung seien eine Ausbildung in der 



Handhabung der Gasschutzgeräte und die Kenntnis der 
Schutzmaßnahmen unbedingt erforderlich. 
Als crster Re dner sprach Prof. Dr. Ing. Qua s c bar t . 
Berlin, über das Z ustandekommen dcr Ausbildungskursc 
im Gasschutz, die bcreits in sehr vielcn Städten ab~e, 
haltcn worden seien und denen man überall sehr großes 
Interesse entgegengebracht habe. Z u Beginn des Jahres 
) 930 sci eine Kom mission des Deutschen Rotcn Krcuzcs 
zusammengetreten, die erstmalig Ri chtlini en über dcn 
Gasschutz aufgestellt habe. Die Probe in der Praxis war 
die Rot,Kreuz,ühung im Juni 1930 auf dem Tempelhofer 
Felde in Berlin; sie hat die Grundlage zur endgültigen 

usa rbei tung der Richtl inien für die Kurse gegeben. Die 
A usbildung soll sich primär auf alle Organisationen er, 
strecken, di e in der Öffentlichkei t zu helfen imstande 
sind . Auch die größeren Industriewerke haben bereits 
für ihre Angestcllten sei t Jahren Gasschutzkurse veran , 
staltet. Ferner sind auch seit längerer Zeit Ausbildungs, 
kurse für Ä r z t e eingeri chtet, die sich großen Zuspruchs 
erfreuen. Schließlich sorgt die seit kurzcr Zeit bestehendc 
Zeitschrift .. G ass c hut z und Lu f t s c hut z" für 
Verbreitung und Vertiefung des Gasschutz, und Luft , 
schutzgedankens im dcutschen Volke. 
Anschließend sprach Dr. mcd . R 0 se n hau m über dic 
Einwirkung von industricllen Gascn und chemischen 
Kampfstoffen auf den ungeschützten menschlichen Kör, 
per und über di c erste Hilfe bei Gaserkrankungen durch 
Sanitätspersonal sowie über die ärztlichen H eilmethoden 
bei Gasver~iftungen. Der Vortragende schloß mit inter ' 
essanten Hinweisen auf das zweckmäßige Verhalten bei 
Grubenunglücken. 
Die am Sonntag folgenden Vorträge waren ausschließlich 
pr akt i s c h e n Aufgaben gewidmet. A m Vormitta~ 
wurden die einzelnen Gerätearten, wie Filtergerät. 
Schlauchgerät und fr eitragbares auerstoffgerät, erklärt. 
Nachmittags fanden praktische ü bungen statt im Ver, 
passen der Masken, Dichtigkeitsprüfung im Gasraum , 
Gewöhnun gsübungen, Aufsuchen und Abtransport von 
.. Gasbeschädigten" aus gaserfüllten Räumen und Reini, 
gung der Gasschutzgcräte. Der Kursus schloß mit cincr 
allgemeinen Aussprache. 

MiHei!ungen 

Deutsche Luftschutz Liga. 

Die Gründung der Dcutsehen Luftschutz Liga hat in den 
Kreisen der Sachverständigen für Luftschutzfra gcn weit, 
gehende Sympathie gefunden. Ihren Ausdruck erhielt 
diese Zustimmung durch den Beitritt nahezu aller führen, 
den Sachverständigen zum Sachverständigenausschuß der 
Deutschen Luftschutz Liga. Dieser Ausschuß tagt zum 
erstenmal am 25. S e p t em b e r in Berlin und wird 
sich mit eincm vom Direktorium ausgearbeiteten Arbeits, 
plan befassen. 
In denjenigen T eilen der Bevölkcrung und der Wirt, 
schaft, welche den ungeheuren Ernst des Luftschutz, 
problems bereits erkannt haben, hat die Gründung de r 
Deutschen Luftschutz Liga ebenfalls begeisterte Zustim , 
mung gefunden. Aus allen Teilen des Reiches laufen 
dauernd Anmeldungen zur Mitarbcit ein, so daß die Vor, 
arbeiten zur Bildung der ö r tl ich e n Organisationen 
der Liga nunmehr schon in mehr als 50 Großstädten im 
Gange sind. Damit ist die Aufgabe, das deutsche V olk 
in a ll enTeilen übe r seine vollkommene Ohnmacht 
gegenüber der drohenden Luftgefahr im Kriegsfalle auf, 
zuklären, auf breiter Basis in Angriff genommen worden. 
In den nächsten 'Noehen werden an zahlreichen Plätzen 
Kundgebungen der Liga stattfinden gegen den Fortbestand 
dieser Schutzlosigkeit des deutschen Volkes. 
Der deutsche Luftschutz muß vom Willen des ge sam' 
t e n deutschen Volkes getragen werden, um die Folgen 
etwaiger Luftangriffe weitestgehend mindern zu können. 
Die Erreichung dieses Zieles der Deutschen Luftschutz 
Liga liegt im Interesse jedes Deutschen. 
In Erkenntnis der gemeinnützigen und dringenden l ot, 
wendigkeit der Arbeit der Deutschen Luft chutz Liga 
haben zu ihrer Förderung die Oberbürgermeister der 
größten deutschen Städte sowie ehemalige Reichsminister, 
ohne Rücksicht auf ihre Parteizugehörigkeit, das Präsidium 
bereits übernommen. 

Im Luftsehutz,Arbeitsgemeinschaft ausschuß, in den Ver, 
treter aller poli tischen, beruflichen, eharitativen, sport , 
lichen und ähnlichen Organi ationen gebeten worden sind, 
ist die G rundlage für ein sy tematisches Zusammen, 
arbciten der Liga mit allen geeigneten Organisationen ge, 
schaffen worden. G leichartige A usschüsse sollen auch hei 
allen Ort gruppen der Liga gebildet werden, damit üherall 
im Reich für den Luftschutzgedanken geworben wer, 
den kann. 
Die Geschäftsstelle des Dir e k tor i um s der Deut , 
schen Luftschutz Liga befindet sich in Bcrlin W 8, Fried, 
richstraßc 166, Fernsprecher A ) Jäger 5 82/83, wohin 
auch Bei tr i t t s c r k I ä run g c n zu richten sind. 

Kriegswissenschaftliche Vorlesungen an der Humboldt. 
Hochschule in Berlin. 

Zur Aufklärung dcr Bevölkerung üher die Gefahren cines 
modernen Krieges veranstaltet dic frcie Volkshochschule 
.. Humboldt,Hoehschule" zum Crsten Male in diesem 
Winterscmestcl' einen Vortragszyklus über "D i c 
Waffen des m odernen Kri cgcs und seine 
C;cfahren". Es wcrden lesen: Archivrat Albrecht 
über "A u tom 0 b i I k r i e g" am 16. Oktober; Haupt, 
mann a. D. R i t t e r über "L u f t k r i e g" am 23. Ob 
tober; DI'. Hanslian über "Gaskr i eg" am 30. Ok, 
tober. Sämtlichc Vorlesungen finden Fr e i tag s 20 Y. 
bis 21 Y. Uhr im Vorlesungssaal der HumboldM'Ioch, 
schulc, D 0 I' 0 t h c e n s t r aß e I 2, statt. Eintritt für 
Mitglieder des WZv. (Wissenschaftlicher Z entralverein 
dcr Hörerschaft der Humboldt,Hoehsehule) und für 
Nichtmitglieder 1,25 RM. für einen Vortragsabend. 

Auslandsstimmen 

England : "Luftwaffe und Arbeitslosigkeit." 
Die cnglisehe "A r m y, N a v y a n d A ir r 0 r c e Ga, 
z e t t c" Nr. 3715 führt in einem Aufsatz mit obiger 
übcrsehrift am Schluß aus: "Es ist . Tatsache, daß die 
Luftwaffe heute dringend größcre Gcldbewilligungen be, 
nötigt. Warum betrachtet man diescn Geldbeda rf nicht 
in seine r Rückwirkung auf die Arbeitslosenfragc? Es ist 
sicher besser, Geld für dcn Lohn produktiver Arbeit im 
Intcresse des Landes als für nterstützungen auszugeben. 
Die U nternehmer der W erften drängten kürzlich den 
Marineminister, gewisse Schiffsbaulen zur Behebung der 
A rbeitslosigkeit in der Schwerindustrie zu beschleunigen. 
Ocr Minister gab die Richtigkei t der vorgebrachten 
Gründe zu, lehnte aber den Vorschlag selbst ab, weil 
er der de rzeitigen Regierungspolitik, efic Seerüstung zu 
beschränken, entgegenstände. Einen gleichen oder ähn, 
lichen Einwand kann man gegen weitere Ausgaben fur 
die Luftwaffe nie h t erheben ; die cnglische nimmt unter 
den großen Luftrnächten der Welt erst den fünften P latz 
ein." - Der vorstehende englische Hinweis ist für 
Deutschland., das keine Luftwaffe besitzt, in dieser Form 
bedeutungslos, wohl abcr kann er zu einer Nachprüfung 
anregen, ob nicht die in D eutschland brachliegenden Ar, 
beitskräfte von über vier Millionen teilwei e 7.U Aufgaben 
herangezogcn werden könnten, die mit dem Ausbau dcs 
Z iv i 11 u f t s e hut z es in direktem oder indirektem 
Zusammenhange stehen. 

Li/era/ur 

Flury. Zernik : Schädliche Gase. Mit autorisier tcr Be, 
nutzung dcs W erkes "Noxious Ga es" von H enderson 
und Haggard. 673 Seiten mit 80 Abbildungen bei Julius 

pringer, Bcrlin , 1931. Preis gebunden 69.- RM. 
Auf sein vortreffliches "Lehrbuch der Toxikologie", das 
Flury gemein am mit Zangger, Zürich, herausgegeben hat, 
folgt ein neues Standardwerk des Würzburger Pharmako, 
logen über gasförmige Giftstoffe, Dämpfe, Nebel, Rauch, 
und Staubarten. 
Wie bcreits aus der obigen Titulatur hervorgeht, handelt 
cs sich bei diescr euerscheinung, die Flury und seinen 
Mitarbeiter Zcrnik als V erfasser nennt, nicht um einc 
reine Originalschöpfung. Als Unterlage diente den A uto, 
ren die im Jahre 1927 von den Amerikanern H enderson 
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und Haggard bearbeitete 'zusammenfassende Monographie 
der schädlichen Gase. Während sich jedoch "N 0 x i 0 u s 
Gas es" lediglich auf die schädlichen Gas e beschränkt, 
erschien es den deutschen Bearbeite rn angebracht, den 
Inhalt der übersetzung auf cbel, Rauch. und Staubarten 
auszudehnen. Sie haben überhaupt den Stoff des Original. 
werkes erheblich ergänzt und erweitert, angeregt durch 
die fortgeschrittene industrielle und gewerbehygienische 
Bedeutung vieler gasförmiger Stoffe in den letzten ' Jahren. 
Unverändert, nur wenig verkürzt, ist der physiologische 
Teil aus dem Original übernommen, da er nach Ansicht 
dcr deutschen A utoren in seiner Ursprünglichkeit, Klar. 
hcit und übersichtlichen Darstellung kaum übertroffen 
werden kann. 
Erheblich erwei tert wurden ferner die Kapitel über 
Gasschutz, Gas.Sanitätsdienst sowie über die Einwirkung 
von Gasen auf Tiere und Pflanzen. Die außerordentliche 
13edeutung der Tierversuche ergibt sich bereits aus der 
Tatsache, daß diese in der Regel die einzigen Anhalts. 
punkte zur Ermittelung und genauen Beurteilung der 
S~ärke von Giftwirkungen auf den Menschen sind. Eine 
übersichtliche Zusammenstellung der in der Fachliteratur 
weit verstreuten Tierexperimente mit gi ftigen Gasen, wie 
si" hier erfolgt ist, erscheint um so begrüßenswerter, als 
gerade auf diesem Gebiete noch Unsicherheiten und 
Widersprüche erkennbar sind. 
Somit ist ein W erk entstangen, das schlechthin als 
ein un e n t b e hr I ich e s H i I f s mit t e l für einen 
jeden, der sich mit dem Sondergebiete der schädlichen 
Gase chemisch, medizinisch, technisch, naturwissenschaft. 
lieh oder verwaltungstechnisch ernsthaft und gründlich 
befassen will, zu bezeichnen ist. Auf den Inhalt selbst 
näher einzugehen, ist im Rahmen einer Besprechung nicht 
möglich, betont sei lediglich die Empfindung, daß trotz 
gleich:wertig vortrefflicher Bearbeitung sämtlicher Kapitel 
die Palme dem toxikologischen Teil, der ja auch mit 
seinen 500 Seiten den Hauptteil des Buches ausmacht, 
gebührt, da eine so vollständige, mit fach technischem 
Schrifttum gründlich belegte, klassisch schöne Arbeit in 
der W eltliteratur nicht noch einmal zu finden ist. 
Der nach Lage der Dinge zwar verständliche, unter 
den heutigen wirtschaftlichen Verhältnissen aber sehr 
hoch erscheinende Beschaffungspreis dieses Standardwerkes 
ist störend; er dürfte cs aber nicht verhindern, daß dieses 
wertvolle Buch weiteste Verbreitung im In. und Ausf 
lande und neue Auflagen erleben wird. Hn. 

Ostpreußisches Luftschutzmerkblatt Nr. 1. H era·us. 
gegeben von der Luftschutz.Arbe>iisgeme.inschaft Ost . 
preußen in Köni gsherg (Ostpr.) , Tragheimer Puh'er, 
straße 35, II. 

D as von der rühri,gen Luftschutz.Arbe itsgemeinschaft 
Ostpreußen herausgegebene Merkiblatt bringt auf seinen 
14 Seiten eine Bele hrung der Bevölkerung über die 
elementarsten Begriffe .einer Luftbedrohung und zeigt 
,die Möglichk,eit'en eines Selbstschutz·es gegen die A us, 
winkungen eines der.arUgen ü berfalls. Eine Bihderr.ei.he. 
die -der Zeitschri.ft "Knegskunst in Wort ullid Bild" 
entnommen ist, ü,ber falsches und richtiges Verhalte n 
d er BevöLkerung bei Fliegerangriffen erleichtert d em 
La.ien ,dlliS Ver tändnis. Da.s Merkblatt ist nach d em 
derzeitigen StallIde d'cr Erkenn1m:iss d·ieser neuen Ma, 
te l'lie brauchbar .und kann empfohlen weI1den; der Fehler 
im letzten Bilde .auf eite 13, wo es heißen' muß .,ge, 
gen den Wind", und nicht "in Richtung des W·indes" . 
möge be im Neudruck vermieden werden. Hn 

Guerra Chimica e Difesa antigas. Von Cap. Dott. Attilio 
I z z 0, 280 S. mit 41 ganzseitigen Abbildungen und 18 
Skizzen. Verlag Urico Hoepli, Mailand. 1931. Preis ge< 
heft et 18 Lire. 
Die gastechnische Literatur I tal i e n s ist im Fortschrei, 
ten begriffen. Auf das dreibändige Werk des Chemikers, 
Professor Pa g ni e 11 0 ' ) (Tunn), der die Verknüpfung 
der modernen Kriegführun g mit der chemischen In, 
dustrie zu zeigen versuchte, und auf die bedeutende Neu. 
erscheinung in gassanitärer Richtung des Mediziners, 

1) Pagniello: L'Arma Chimica , 1927, J. grandi Pilastra della 
Guerra, 1928, Le brillant Villorie della Chimica, 1929, sämtlich 
bei Fratelli Bocca, Turin. 
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Senator Professor Alessandro Lu s t i g") (Florenz), folgt 
nunmehr di e Veröffentlichung eines Off:ziers, Cap. Dr. 
I z z 0 (Pavia), der bevorzugt die militärische Seite der 
chemischen Kriegsführung behandelt. 
Es sei vorausgeschickt, daß der Gesamteindruck der eu, 
erscheinung ein vorzüglicher ist. Mit großem 'Nissen auf 
militärisch,chemischem und gastechnischem Gebiete, mit 
lobenswer tem Flcißc und mit ciner außergewöhnlichen 
Literaturkenntnis hat sich der Verfasser seiner nicht 
leichten Aufgabe unterzogen . Da er die neuestcn Quellen 
des gastechnischen chrifttums eingehend studiert und 
zwecken tsprechend verwertet hat, ist ein Buch cntstan< 
den, das auch schärferen Ansprü chen gerecht wird. Der 
Verfasser hat es vermieden, sich in Einzelheiten zu ver' 
licrcn, sichtet das gesamte gastechnische Schrifttum in 
Wesentliches und Beiwerk und benutzt nur das erstere 
für seine Aufgabe. Im Gegensa tz zu Pagniello bleibt er 
bei allen seinen Betrachtungen durchaus sachlich und läßt 
lediglich die Tatsachen sprechen. 
Der Inhalt des Buches gliedert sich in eine Einleitung, 
in der der Verfasser den durchaus zutreffenden, nach 
militärwissenschaftlichen Ansichten modernen Leitsatz 
aufstellt: "L ' arm ach i m i c a n on pu 0 es s e r c 
I ' arm a pr i n ci p ale delI c g u er r e f u t ure" 
(Die chemische Waffe kann nicht die Hau pt waffe 
künftiger Kriege sein). Es folgt ein kurzer Abriß der 
"Geschichtlichen Entwicklung des chemischen Krieges", 
daran schließen sich Beschreibung der Gaskampfstoffe, 
Gaseinsatzverfahren, Gasschutz, Gaskampf bei der 
Marine, Nebelerzeugung, Gassnnitätsdienst und schließ, 
lieh ein überblick über die gastechnische Betätigung der 
verschiedenen Staaten in der Nachkri egszeit. Die aus, 
gezeichnete Wiedergabe instrukti ver Bilder erleichtert dem 
Leser das Studium der chemischen Kriegsführung, die 
in diesem Buche in einer überaus klaren und prägnanten 
Weise dargestellt ist. Hn. 

P e 'r iod i s c h e Mit t ei l u n gen : 
Die Gasmaske, herausgegeben von der A uergesellschaft, 
Berlin. H eft 4 (August): Gasschutz und Rotes Kreuz. -

itrose Gase. - Feuerwehrschule Bahrensdorf. - Chlor, 
gasau strömung in einer chemischen Fabrik. - Internatio' 
nale Feuerwehrausstellung Paris 1931. - Ergebnis des 
internationalen W ettbewerbs für den achweis von 
Senfgas. 

Dräger.Hefte, herausgegeben vom Drägerwerk, Lübeck, 
r. 156: Aus dem Gasschutzwesen in österreich. - Ge, 

fahren nitroser Gase. - Dräger,Ate~schutzlchrgan.~ in 
Klagenfurt. - Gasschutzfragen der nSlcheren. - Drager< 
Badetaucher. - Rettungswesen bei der Berufsfeuerwehr 
Hannover. B e i 1 a g e D r ä ger • Gas s c hut z • Mit . 
te i 1 u n gen Nr. 15: Drägcr.CO.Filter 101. - V erbesse. 
rung der Blausäurefilter . - Drägerit. 

Luftschutz.Nachrichtenblatt, Heft 9 (September): Die 
konstruktiven Grundlagen der Richtungshörer. - ü ber, 
mittlung der Schießgrundlagen beim i~d!rekt~n Schießen 
mit Flak. - Der Gasschutzkeller der Zlvllbevolkerung. -
Gasschutzübung vom Roten Kreuz, München. - Gas. 
schutzkurse in Danzig. - Auslandsnachrichten. - Literatur. 

Die Luftwacht, He ft 9 (September): Deu tschlandflug 1931. 
- Luftpolitik (Internationale Zusammcnarbeit in der 
Luftfahrt) . - Auslandsnachrichten. Militärluftfahrt 
(Bordwaffen für Flugzeuge, Schluß). - Handelsluftfahrt. 
- Nachdenkliches zum Schneider,Pokal,Rennen. -
Leichtmetall im Flugzeugbau. - Internationale Nach, 
richten aus Industrie und T echnik. - Neue Flugzeuge 
und Motoren. - Internationale Luftfahrtforschung. -
Buchbesprechung. 
Zeitschrift für das gesamte Schieß. und Sprengstoffwesen 
mit ~er Sonderabteilung Gasschutz, H eft 9 (September). 
Inhalt des Gasschutzteils: Die Rettungsstelle für Gas, 
kranke. - Vergleichsstudie über Verluste durch Kampf, 
gase und durch andere Waffen im Weltkriege (Fort , 
setzung). - Gasangriff und Gasabwehr bei der Marine. 
- Deutsche Luftschutz Liga. - Patentberichte und 
Patentlisten. . 

2) Lusti g: Fisiopalologia e Clini ca dei Gas da Comballimento 
ad us o dei Medici. Veröffentli chung des "Istituto Sieroterapi co" 
in Maila nd 1931. 


